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1 ANLASS, ERFORDERNIS UND ZIEL DER PLANUNG  

 

Für die beiden im Stadtzentrum von Sassnitz am Rügenplatz gelegenen Hotels dem Kurhotel 

mit dem Restaurant „Bi`n Fischer“ und dem Rügenhotel mit dem Restaurant „Neptun“, der 

Broiler-Bar, dem Panorama-Cafe und der Rügen-Therme besteht ein Stellplatzdefizit. Die 

Folge dieses Defizits sind städtebaulich funktionelle Mängel durch die Suche nach Stellplät-

zen und durch die Nutzung öffentlicher Stellplätze.  

Um diese Mängel zu beseitigen, ist die Errichtung von zwei Parkhäusern mit je 3 Ebenen mit 

Hoch- und Tiefgaragen für private Stellplätze zur gewerblichen Nutzung der Hotels notwen-

dig. 

 

Die Planvorhaben befinden sich auf zwei Flächen, die innerhalb des Geltungsbereiches der 

3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 2 „Stadtzentrum“ liegen. Die Satzung ist seit dem 

19.06.2006 rechtskräftig.  

Die Entscheidung zur Ausgrenzung des Geltungsbereiches der 7. Änderung des Bebau-

ungsplanes Nr. 2 „Stadtzentrum“, bestehend aus zwei Teilbereichen, wurde aufgrund der für 

das Planvorhaben zur Verfügung stehenden unbebauten Flächen der Hotelgrundstücke und 

des funktionellen Zusammenhangs der Hotelnutzung mit den Stellplätzen getroffen. 

 

Alternative Standorte zur Errichtung von privaten Stellplätzen im Stadtzentrum bestehen auf 

Grund fehlender geeigneter und zur Verfügung stehender Grundstücke nicht. 

 

Die Fläche im Geltungsbereich Teil 1 Kurhotel ist im o. g. Bebauungsplan als ein Kerngebiet 

mit einem Baufeld für die Erweiterung des Kurhotels, für die Errichtung einer Tiefgarage und 

für Stellplätze und als öffentliche Verkehrsfläche mit besonderer Zweckbestimmung Markt-

platz und andere öffentliche Veranstaltungen festgesetzt. Für die Errichtung eines Parkhau-

ses sind diese Festsetzungen bis auf die Ausweisung eines Kerngebietes nicht geeignet. 

Innerhalb des Geltungsbereiches Teil 2 Rügenhotel sind die Flächen als Fläche mit beson-

derem Nutzungszweck Hotel und als private Grünanlage mit der Zweckbestimmung parkähn-

liche Anlage bestimmt. Für den Bau eines Parkhauses besteht auch hier kein Planungsrecht. 

 

Da die Errichtung der Planvorhaben nicht mit den Festsetzungen der rechtskräftigen Satzung 

übereinstimmt, ist die Änderung des Bebauungsplanes Nr. 2 „Stadtzentrum“ notwendig.  

 

Aus diesem Grund fasste die Stadtvertretung der Stadt Sassnitz am 28.06.2022 den Be-

schluss zur Aufstellung der 7. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 2 „Stadtzentrum“, 

Das Ziel der Planung ist es, die öffentlichen Verkehrsflächen vom ruhenden Verkehr zu 

entlasten. Durch die Planung sollen private Abstellflächen außerhalb der öffentlichen Ver-

kehrsflächen in ausreichender Größe für die angrenzende gewerbliche Nutzung geschaffen 

werden. 

Mit der 7. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 2 „Stadtzentrum“ werden planungsrechtliche 

Voraussetzungen für die Errichtung von zwei Parkhäusern mit Hoch- und Tiefgaragen (Park-

decks) für private Stellplätze zur gewerblichen Nutzung, also für den Betrieb durch ein Un-

ternehmen, geschaffen. 

Die Festsetzungen für diese Bereiche, die in der 3. Änderung getroffen wurden, sind 

mit der 7. Änderung vollständig abgelöst.  
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2 PLANVERFAHREN 
 

Da der Bebauungsplan der Nachverdichtung des Innenbereiches von Sassnitz dient und die 

Größe der Grundfläche im Planes entsprechend § 19 Abs. 2 der Baunutzungsverordnung 

weniger als 20.000 m² beträgt, wird das Verfahren der 7. Änderung des Bebauungsplanes 

Nr. 2 „Stadtzentrum“ entsprechend § 13a Nr. 1 BauGB beschleunigt durchgeführt.  

 

Nach § 13a Abs. 1 Satz 4 BauGB ist die Anwendung des beschleunigten Verfahrens ausge-

schlossen, wenn durch den Bebauungsplan die Zulässigkeit von Vorhaben begründet wird, die 

einer Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem Gesetz über die 

Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) oder nach dem Landesrecht unterliegen oder wenn die 

Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b  BauGB (Natura 

2000-Gebiete) sogenannten Schutzgüter oder dafür bestehen, dass bei der Planung Pflichten 

zur Vermeidung oder Begrenzung der Auswirkungen von schweren Unfällen nach § 50 Satz 1 

Bundes-Immissionsschutzgesetz zu beachten sind. Dies wurde folgendermaßen geprüft: 

 

• Durch den Bebauungsplan soll durch die Festlegung von Flächen mit besonderem Nut-

zungszweck Parkhaus Planungsrecht für die Errichtung von zwei Parkhäusern für die 

gewerbliche Nutzungen des bestehenden Kurhotels und des bestehenden Rügenhotels 

geschaffen werden. Auf der Fläche des Kurhotels bestehen bereits Parkplatzflächen. 

Auf der geplanten Baufläche des Rügenhotels ist eine befestigte Hoffläche und eine 

Grünanlage im Bestand vorhanden. Somit unterliegt das Vorhaben nicht diesen Vor-

gaben. 

 

• Im Umkreis des Plangebietes von 500 m liegen keine internationalen Gebiete von ge-

meinschaftlicher Bedeutung (GGB) - Natura 2000-Gebiete. Somit entstehen durch die 

Satzung keine Beeinträchtigungen eines Natura 2000-Gebietes. 

 

Da das geplante Vorhaben diese Kriterien des § 13a BauGB erfüllt, wird das beschleunigte 

Verfahren nach § 13a BauGB durchgeführt. Nach § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB gelten im be-

schleunigten Verfahren die Vorschriften des vereinfachten Verfahrens nach § 13 BauGB. 

 

- Gemäß § 13 Abs. 2 Nr. 1 BauGB wird von der frühzeitigen Unterrichtung und Erörte-

rung nach § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 abgesehen. 

- Gemäß § 13 Abs. 3 BauGB wird von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4, von dem 

Umweltbericht nach § 2a, von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2, welche Arten um-

weltbezogener Informationen verfügbar sind, sowie von der zusammenfassenden Er-

klärung nach § 6 Abs. 5 Satz 3 und § 10 Abs. 4 abgesehen; § 4c (Überwachung) ist 

nicht anzuwenden.  

 

Gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB gelten in Fällen des Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 Eingriffe, die 

aufgrund der Aufstellung des Bebauungsplanes zu erwarten sind, als im Sinne des § 1a 

Abs. 3 Satz 6 BauGB vor der planerischen Entscheidung erfolgt sind oder zulässig waren, 

d. h. die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung kommt nicht zum Tragen. Durch einen ar-

tenschutzrechtlichen Fachbeitrag (siehe Punkt 11 in dieser Begründung) werden die Belange 

des Artenschutzes im Bebauungsplanverfahren berücksichtigt. 
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Tabelle 1: Verfahren 

Verfahrensschritte 
(in zeitlicher Reihenfolge) 

Gesetzliche Grund-
lage 

Zeitraum/ Beteili-
gung 

Aufstellungsbeschluss durch die Stadtver-
tretung  

§ 2 Abs. 1 BauGB 28.06.2022 

ortsübliche Bekanntmachung des Aufstel-
lungsbeschlusses und im Internet 

§ 2 Abs. 1 BauGB 22.08.2022 

Planungsanzeige Vereinbarkeit mit den 
Zielen der Raumordnung 

§1 Abs.4 BauGB 
i.V.m. §3 Raumord-
nungsgesetz 

21.11.2022 

Beschluss über die Billigung und die 
Offenlegung des Bebauungsplanentwur-
fes durch die Stadtvertretung 

§ 3 Abs. 2 BauGB  

ortsübliche Bekanntmachung des Offen-
legungsbeschlusses und im Internet 

§ 3 Abs. 2 BauGB  

Einholen der Stellungnahmen der Nach-
bargemeinden, Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange, deren Aufga-
benbereich durch die Planung berührt 
werden kann, zum Planentwurf und der 
Begründung 

§ 4 Abs. 2 BauGB 
i.V.m. § 2 Abs. 2 
BauGB 

 

Öffentliche Auslegung des Planentwurfs 
mit der Begründung  

§ 3 Abs. 2 BauGB 
 

Behandlung der Anregungen aus der 
Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung 
durch die Stadtvertretung im Rahmen 
einer umfassenden Abwägung 

§ 3 Abs. 2, S. 4 i.V.m. 
§ 1 Abs. 7 BauGB 

 

Beschluss über die Abwägung durch die 
Stadtvertretung 

§ 3 Abs. 2 S. 4 i.V.m.  
§ 1 Abs. 7 BauGB 

 

Information der Bürger, der Behörden, 
Träger öffentlicher Belange und der be-
nachbarten Gemeinden über nicht be-
rücksichtigte Anregungen und Bedenken 

§ 3 Abs. 2 BauGB 
 

Satzungsbeschluss § 10 Abs. 1 BauGB 
 

Rechtskraft der 7. Änderung des Bebau-
ungsplans am Tag der ortsüblichen Be-
kanntmachung des Satzungsbeschlusses  
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3 GRUNDLAGEN DER PLANUNG 

3.1 Rechtsgrundlagen  
 

Rechtsgrundlagen für die Aufstellung der 7. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 2 „Stadt-

zentrum“ sind: 

• Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 

(BGBl. I Nr. 72 vom 10.11.2017 S. 3634) in der derzeit geltenden Fassung 

• Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 

(BGBl. I Nr. 75 vom 29.11.2017 S. 3786) in der derzeit geltenden Fassung 

• Planzeichenverordnung 1990 - PlanZV i.d.F. vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991, Teil 1, 

S. 58, BGBl. III 213-1-6), in der derzeit geltenden Fassung 

• Gesetz über die Raumordnung und Landesplanung des Landes Mecklenburg-Vorpommern 

(Landesplanungsgesetz - LPlG) i.d.F. der Bekanntmachung vom 5. Mai 1998 (GVOBl. M-V 

S. 503, 613), in der derzeit geltenden Fassung  

• Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG), 

Artikel 1 G. v. 29.07.2009 BGBl. I S. 2542, Nr. 51), in der derzeit geltenden Fassung 

• Gesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Ausführung des Bundesnaturschutzge-

setzes (Naturschutzausführungsgesetz- NatSchAG M-V) vom 23. Februar 2010 (GVOBl. 

M-V 2010, S. 66), in der derzeit geltenden Fassung 

• Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) vom 13. Juli 2011 

(GVOBl. M-V Nr. 14 vom 29.07.2011, S. 777), in der derzeit geltenden Fassung 

• Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V)) i. d. F. der Bekanntmachung 

vom 15.10.15 (GVOBl. M-V 2015, S. 344), in der derzeit geltenden Fassung 

 

 

3.2 Kartengrundlage 
 

Als Kartengrundlage dient der Lage- und Höhenplan vom Vermessungsbüro Krawutschke + 

Meißner + Schönemann, ObVl.- Holger Krawutschke, Dipl.-Ing. (FH), 18528 Bergen, Königs-

straße 11, Tel.-Nr. 03838 810600, Fax: 03838 810699, E-Mail: bergen@vermessung-itn.de 

Lagebezug ETRS 89, Höhenbezug DHHN 2016 vom 04.03.2020 und 20.04.2021 für diverse 

Flurstücke der Flur 5 der Gemarkung Sassnitz. 

 

 

4 GELTUNGSBEREICH DER 7. ÄNDERUNG DES BEBAUUNGSPLANES NR. 2 

„STADTZENTRUM“ 

 

Der Geltungsbereich der 7. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 2 "Stadtzentrum“ besteht 

aus zwei Teilbereichen, dem Geltungsbereich Teil 1 Kurhotel und dem Geltungsbereich 

Teil 2 Rügenhotel. Beide Teile liegen im Stadtzentrum von Sassnitz oberhalb der begrünten 

Böschung zum Stadthafen südlich des Kurhotels und südöstlich des Rügenhotels.  

Der Geltungsbereich Teil 1 Kurhotel grenzt  

- im Westen an die Wohngrundstücke, Bahnhofsstraße 12 und 14, 

- im Süden an den begrünten Hang Richtung Stadthafen, 

- im Osten an den Rügenplatz mit Terrassen und 

- im Norden an den zum Rügenplatz gerichteten Vorplatz des Kurhotels, an die Stell-

platzanlage des Kurhotels und an den Hof des Kurhotels an. 

Das Plangebiet Teil 1 Kurhotel ist 1.300 m² groß. Es umfasst Teile des Flurstückes 583/24 

der Flur 5 der Gemarkung Sassnitz. 

mailto:bergen@vermessung-itn.de
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Der Geltungsbereich Teil 2 Rügenhotel grenzt  

- im Westen an die Rügen-Therme und die Freianlage des Rügenhotels, 

- im Süden an den begrünten Hang Richtung Stadthafen, 

- im Osten an die Walterstraße und das Grundstück mit dem dreigeschossigen Ge-

bäude des meerWert Penthouse und  

- im Norden an das Rügenhotel und den höhergelegenen Vorplatz mit den Stellplätzen 

an. 

Das Plangebiet Teil 2 Rügenhotel ist 1.458 m² groß. Es umfasst Teile der Flurstückes 583/3 

und 568/10 der Flur 5 der Gemarkung Sassnitz. 

 

Der Geltungsbereich der 7. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 2 „Stadtzentrum“ ist insge-

samt 2.758 m² groß. 

 

Abbildung 1: Geltungsbereich der 7. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 2 „Stadtzentrum“  
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5 BESCHAFFENHEIT DES PLANGEBIETES  

5.1 Topografie 
 

Geltungsbereich Teil 1 Kurhotel 

Das Plangebiet neigt sich von Höhen um 27,50 m ü NHN im Nordosten unterbrochen durch 

eine ca. 1,75 m Böschung auf Höhen von 24,95 m ü NHN im Südwesten. 

Es befindet sich ca. 20 m oberhalb der begrünten Böschung in Richtung Stadthafen.  

 

Geltungsbereich Teil 2 Rügenhotel 

Das Plangebiet neigt sich leicht von Höhen um 27,00 m ü NHN im Nordwesten auf Höhen 

um 26 m ü NHN im Südosten.  

Es befindet sich ca. 22,60 m oberhalb der begrünten Böschung in Richtung Stadthafen.  

 

 

5.2 Baugrund und Kennzeichnung der Flächen, bei deren Bebauung besondere 
Vorkehrungen gegen äußere Einwirkungen erforderlich 

 

Laut einem geotechnischen Bericht der Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft mbH vom 

14.01.2005 zu Standsicherheiten der Stützmauer und der Böschung Stadthafen wird zu-

sammenfassend erklärt, dass das aus der Böschung und der Stützmauer bestehende Ge-

samtsystem grundsätzlich ausreichende Standsicherheiten aufweist. 

Oberhalb der Böschung wurden im Gutachten Flächen ausgewiesen, in denen die erforderli-

che Standsicherheit von η = 1,4 nicht eingehalten wird. Diese Fläche ragt etwa 2 bis 4,5 m in 

das Hallenbad des Rügenhotels hinein und betrifft auch den südlichen Teil der Fläche des 

Kurhotels. Weiter nördlich wurden Flächen ausgewiesen, auf denen es bei Neubebauungen 

zu Unterschreitungen des Sicherheitswertes η = 1,8 kommen kann.  

Der Bereich mit einem Sicherheitswert η ≤ 1,8 wird im Bebauungsplan gekennzeichnet als 

Fläche bei deren Bebauung besondere Vorkehrungen gegen äußere Einwirkungen erforder-

lich sind. 

Bei Bebauungen in diesem Bereich ist nachzuweisen, dass es durch die Bebauung zu keiner 

signifikanten Verschlechterung des Gesamtsystems kommt. 

Außerhalb dieses Bereiches ist im Hinblick auf die Böschungsstandsicherheit eine Bebauung 

grundsätzlich möglich. 

 

 

5.3 Verkehrserschließung 
 

Die äußere verkehrliche Erschließung der Teilbereiche 1 Kurhotel und 2 Rügenhotel des 

Geltungsbereiches dieser B-Planänderung ist über die vorhandenen Zufahrten der Hotelan-

lagen ausgehend von der Bahnhofstraße für das Teilgebiet 1 Kurhotel und von der Seestra-

ße aus für das Teilgebiet 2 Rügenhotel gesichert. Die Zu- und Abfahrten zu den geplanten 

Parkhäusern erfolgen über die Nutzungsflächen der Hotelanlagen.  

Das Teilgebiet 2 Rügenhotel wird  bisher auch über die Walterstraße erschlossen.   
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5.4 Vorhandene Nutzungen im Plangebiet  
5.4.1 Geltungsbereich Teil 1 Kurhotel 

 

Die Fläche des Geltungsbereiches Teil 1 Kurhotel wird zurzeit als ebenerdige Stellplatzanla-

ge für 31 PKW einschließlich der Zufahrten und einer fußläufigen Verbindung über eine 

Treppe genutzt. Weiterhin befindet sich hier eine von der angrenzenden Wohnnutzung der 

Bahnhofstraße 12 genutzte Freifläche. Da diese Freifläche zum Flurstück 583/24 gehört, das 

insgesamt für die neue geplante Nutzung vorgesehen ist, wird diese temporäre Nutzung im 

Zuge der Realisierung des Vorhabens aufgegeben.   

 
Abbildung 2: Parkplatz Kurhotel 
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5.4.2 Geltungsbereich Teil 1 Rügenhotel 
 

Die Fläche des Geltungsbereiches 2 Rügenhotel ist eine parkähnlich gestaltete Grünanlage 

mit Treppen und Mauern, die sich ca. 3 m unterhalb des Haupteingangs des Hotels, aber auf 

der Höhe der Rügen-Therme befindet. Sie wird zurzeit nicht intensiv genutzt. 

 

Abbildung 3: Grünfläche Rügenhotel 

 
 

 

5.5 Nutzungsbeschränkungen 
5.5.1 Denkmalschutz 

 

Baudenkmale 

Im Geltungsbereich der 7. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 2 „Stadtzentrum“ ist kein 

Baudenkmal vorhanden.  

Das angrenzende Baudenkmal 868, Hauptstraße 1, ehemaliges Seemannsheim (heutiges 

Kurhotel) wird durch das Planvorhaben nicht beeinträchtigt. 

 

Bodendenkmale 

Bodendenkmale sind nicht bekannt.  

Wenn während Erdarbeiten Funde oder auffällige Bodenverfärbungen entdeckt werden, ist 

gemäß § 11 DSchG M-V die zuständige Untere Denkmalschutzbehörde zu benachrichtigen 

und der Fund und die Fundstelle bis zum Eintreffen von Mitarbeitern oder Beauftragten des 

Landesamtes in unverändertem Zustand zu erhalten. Verantwortlich sind hierfür der Entde-

cker, der Leiter der Arbeiten, der Grundeigentümer sowie zufällige Zeugen, die den Wert des 

Fundes erkennen. 

Die Verpflichtung erlischt fünf Werktage nach Zugang der Anzeige ( siehe Hinweis Nr.1 unter 

der Planzeichnung). 
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5.5.2 Gewässer- und Küstenschutz 
 

Das Plangebiet befindet sich im 200 m- Küstenschutzstreifen der Ostsee. 

Die im Küstenschutzstreifen liegenden Flächen des ehemaligen DRK-Geländes werden von 

Waldabstandsflächen überlagert und sind somit nur eingeschränkt nutzbar. 

Gemäß § 89 Abs. 1 LWaG (Wassergesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern) vom 30. 

November (GVOBl. M-V 1992, S. 669), zuletzt geändert durch Gesetz vom 8. Juni 2021 

(GVOBl. M-V S. 866) bedarf die Errichtung, wesentliche Änderung und Beseitigung von 

baulichen Anlagen in einem Abstand von 200 m landwärts der Mittelwasserlinie der rechtzei-

tige Anzeige bei der zuständigen Wasserbehörde. Der Geltungsbereich der 7. Änderung des 

B-Planes liegt jedoch in einem Küstenabschnitt, welcher nicht durch Küstenschutzanlagen 

des Landes Mecklenburg-Vorpommern gesichert ist. Auch perspektivisch ist die Errichtung 

derartiger Anlagen nicht zu erwarten. Somit werden die Belange des Küstenschutzes als 

öffentliche Aufgabe im Sinne des § 83 Abs. 1 LWaG nicht tangiert. Da diesbezüglich keine 

Nutzungsbeschränkungen bestehen, wird der Küstenschutzstreifen nicht im Plan nachricht-

lich übernommen. 

 

 

5.5.3 Altlasten 
 

Altlasten sind nicht bekannt.  

Unter der Planzeichnung wird auf Folgendes hingewiesen (Hinweis Nr.2):  

Werden bei Bauarbeiten Anzeichen von schädlichen Bodenveränderungen festgestellt (wie 

unnatürliche Bodenverfärbung oder anormaler Geruch, Austritt von verunreinigten Flüssig-

keiten, Ausgasungen oder Reste alter Abfallablagerungen) ist der Aushubboden gemäß den 

Technischen Regeln der Länderarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA) zu untersuchen. Über 

derartige Anzeichen ist das Umweltamt des Landkreises Vorpommern-Rügen umgehend zu 

informieren.  

 

 

5.5.4 Grenznaher Raum 
 

Das Plangebiet befindet sich im grenznahen Raum nach § 14 Abs. 1 ZollVG i.V. m. § 1, 

Anlage C der Verordnung über die Ausdehnung des grenznahen Raumes und die der 

Grenzaufsicht unterworfenen Gebiete (GrenzAV). 

Laut § 2 des Zollverwaltungsgesetzes (ZollVG vom 21. Dezember 1992 (BGBl. I S. 2125; 

1993 BGBL. I S. 2493), das zuletzt durch Artikel 2 Absatz 4 des Gesetzes vom 12. Juni 2015 

(BGBl. I S. 926) geändert worden ist, dürfen Zollbedienstete im grenznahen Raum Grund-

stücke mit Ausnahme von Gebäuden betreten und befahren. 

Das Betretungsrecht ist auch in den Bauphasen jederzeit zu gewährleisten. 

 

5.5.5 Kampfmittelbelastung 
 

In Mecklenburg-Vorpommern sind Munitionsfunde nicht auszuschließen. Vor Beginn der 

Erschließungsarbeiten wird durch den Bauherrn eine Kampfmittelbelastungsauskunft beim 

Landesamt für zentrale Aufgaben und Technik der Polizei, Brandschutz und Katastrophen-

schutz M-V eingeholt. 
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5.5.6 Geschützte Bäume 
 

Innerhalb des Geltungsbereiches Teil 1 Kurhotel befinden sich keine geschützten Bäume. 

 

Im Geltungsbereich Teil 2 Rügenhotel stehen insgesamt vier geschützte Bäume, eine Eiche 

und drei Ulmen, die nachrichtlich übernommen werden. Die Baumarten und Stammumfänge 

wurden durch die Vermessung erfasst. 

Grundlage der nachrichtlichen Übernahme der geschützten Bäume ist der § 18 Naturschutz-

ausführungsgesetz (NatSchAG M-V) sowie die Satzung zum Schutz des Bestandes an 

Bäumen und Gehölzen in der Stadt Sassnitz (Baumschutzsatzung) vom 13.11.2007. 

Gemäß § 18 NatSchAG M-V sind Bäume mit einem Stammumfang (STU) von mindestens 

100 cm, gemessen in einer Höhe von 1,30 m über dem Erdboden, gesetzlich geschützt. Dies 

gilt u.a. nicht für Bäume in Hausgärten mit Ausnahme von Eichen, Ulmen, Platanen, Linden 

und Buchen sowie für Obstbäume mit Ausnahme von Walnuss und Esskastanie. 

Die Baumschutzsatzung der Stadt Sassnitz gilt u.a. nicht für abgestorbene Bäume, Nadelge-

hölze in Hausgärten mit Ausnahme von Eiben sowie Obstbäumen mit Ausnahme von Wal-

nuss, Esskastanie und das Landschaftsbild prägenden Wildobstarten und Süßkirschen. 

Durch die Baumschutzsatzung der Stadt Sassnitz sind u.a. geschützt: 

- alle Laub- und Nadelbäume mit einem Stammumfang > 60 > 100 cm in 1,30 m Höhe 

außer Weiden (für diese Arten gilt § 18 NatSchAG M-V, d.h. sie sind erst ab STU 100 cm 

geschützt) Pappeln in Innenbereich sind nicht geschützt. 

- mehrstämmig ausgebildete Gehölze, wenn wenigstens zwei Stämme jeweils einen 

Stammumfang von mindestens 30 cm aufweisen sowie 

- Eiben und Stechpalmen mit einem STU ab 10 cm. 

Die vier geschützten Bäume stehen außerhalb des Baufeldes. Gegenwärtig steht noch nicht 

fest, ob und welche geschützten Bäume für die Errichtung des Parkhauses gefällt werden 

müssen. Sollte ein Abbruch der gesetzlich geschützten Bäume erforderlich sein, ist durch 

den Grundstückseigentümer rechtzeitig ein Antrag auf Ausnahmegenehmigung bei der Unte-

ren Naturschutzbehörde des Landkreises Vorpommern-Greifswald zu stellen. Dieser Hinweis 

(Nr.4) wird unter der Planzeichnung vermerkt. 

 

 

6 ZIELE ÜBERGEORDNETER UND SONSTIGER STÄDTISCHER PLANUNGEN UND 

SATZUNGEN  

6.1 Regionales Raumentwicklungsprogramm Vorpommern (RREP) vom 19.08.2010 
 

Grundsätze und Ziele des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern: 

- Sassnitz zählt zu den Tourismusschwerpunkträumen - RREP 3.1.3(3). 

- Die Stadt Sassnitz ist als Schwerpunkt für den Kultur- und Städtetourismus zu entwickeln 

- RREP 3.1.3/ (10). 

- Grundsätzlich sind der Umnutzung, Erneuerung und Verdichtung vorhandener Baugebiete 

der Vorrang vor der Ausweisung neuer Siedlungsflächen zu geben - RREP 4.1(6). 

- Die Siedlungsentwicklung soll sich unter Berücksichtigung sparsamer Inanspruchnahme 

von Natur und Landschaft vollziehen. Dabei ist den Ansprüchen an eine ressourcenscho-

nende ökologische Bauweise Rechnung zu tragen - RREP 4.1(7). 

Das Ziel der 7. Änderung des Bebauungsplanes folgt mit der Errichtung der Parkhäuser für 

die Hotels im Stadtzentrum von Sassnitz den Grundsätzen und Zielen des Regionalen 

Raumentwicklungsprogramms Vorpommerns. Die Stellungnahme der Raumordnung vom 

03.01.23 im Rahmen der Planungsanzeige bestätigt diese Einschätzung.  
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6.2 Flächennutzungsplan der Stadt Sassnitz 
 

Der rechtswirksame Flächennutzungsplan der Stadt Sassnitz (rechtswirksam seit dem 

09.11.1993, die digitalisierte Fassung seit dem 08.10.2001) stellt die Flächen des Geltungs-

bereiches im Bereich des Kurhotels als Wohnbaufläche und die Fläche im Bereich des Rü-

genhotels als gemischte Baufläche und als Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege 

und zur Entwicklung von Natur und Landschaft dar. Damit entspricht das Planvorhaben der 

7. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 2 „Stadtzentrum“ nicht den Darstellungen des Flä-

chennutzungsplanes. 

Da der Bebauungsplan eine Nachverdichtung von bereits gewerblich genutzten Flächen 

durch die Hotelanlagen darstellt und er der Innenentwicklung mit dem Ziel dient, die Innen-

stadt vom ruhenden Verkehr zu entlasten, beeinträchtigt er nicht die geordnete städtebauli-

che Entwicklung der Stadt. Er wird im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB aufge-

stellt und der Flächennutzungsplan auf dem Wege der Berichtigung angepasst.  

 

 

6.3 Sanierungssatzung 
 

Das Plangebiet liegt im Geltungsbereich der Sanierungssatzung Stadthafen / Kistenplatz 

(Beschluss Nr. 41-05/03 vom 07.07.2003), rechtskräftig mit der Bekanntmachung der Sat-

zung am 15.12.2003. Das geplante Vorhaben steht den Sanierungszielen nicht entgegen. 

 

6.4       Stellplatzsatzung 

 

Die Stellplatzsatzung gilt seit dem 01.02.2007. 

Für die bestehenden Nutzungen der beiden Hotels dient sie lediglich als Orientierung. Laut 

Stellplatzsatzung der Stadt wäre ein Bedarf an 286 Stellplätzen abzudecken. Dem stehen 

innerhalb der durch die Hotels genutzten Grundstücke nur 92 Stellplätze gegenüber. Um den 

Fehlbedarf von 194 Stellplätzen, der durch die angrenzenden Nutzungen begründet ist, zu 

decken, wird die Errichtung von Stellplatzanlagen mit mehreren Parkdecks verfolgt. 

 

Tabelle 2: Stellplatzermittlung für die bestehenden Nutzungen innerhalb des Plangebietes 

Art der Nutzung Kapazität Bedarf laut Stell-
platzsatzung 

erforderliche Stell-
plätze 

Kurhotel  193 Betten 1 Stellplatz / 2 Betten 97 

Restaurant „Bi´n Fi-
scher“ 

169 Plätze  1 Stellplatz / 8 Sitzplät-
ze 

21 

Stellplätze im Be-
stand in Freiaufstel-
lung 

46  118  
Fehlbedarf Kurhotel = 
72 Stellplätze 

 

Rügenhotel  225 Betten 1 Stellplatz / 2 Betten 113 

Restaurant „Neptun“, 
Broiler -Bar, 
Panorama-Cafe` 

372 Plätze  1 Stellplatz / 8 Sitzplät-
ze 

  47 

    

Stellplätze im Bestand  46, davon 19 in der 
Tiefgarage Rügenhotel 

 160  
Fehlbedarf Rügenhotel 
= 118 Stellplätze 

 

Bestand an Stellplät-
zen 

92 Bedarf an Stellplät-
zen  

278 
Fehlbedarf gesamt 186 
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6.4 Baumschutzsatzung  
 

Es gilt die Satzung zum Schutz des Bestandes an Bäumen und Gehölzen in der Stadt Sass-

nitz (Baumschutzsatzung) vom 13.11.2007 einzuhalten. (Siehe Punkt 5.5.6) 

 

 

7 INHALT DES BEBAUUNGSPLANES /FESTSETZUNGEN DER 7. ÄNDERUNG DES 

BEBAUUNGSPLANES  

 

Zur Entlastung der öffentlichen Parkplätze im Stadtzentrum von Sassnitz sollen für die ge-

werblichen Nutzungen der beiden stadtzentral gelegenen Hotels, für die angegliederten 

gastronomischen Einrichtungen und für die Rügen-Therme im Südosten in unmittelbarer 

Nähe der Hotels jeweils ein Parkhaus mit mehreren Ebenen, die teilweise unterirdisch liegen, 

errichtet werden. 

Erste Planungen, die Stellplätze in offenen Parkpaletten unterzubringen, wurde frühzeitig aus 

stadtgestalterischer Sicht auf Grund der zentralen Lage der Standorte am Rügenplatz und 

auf der Böschung des Hangs zum Stadthafen hin und aus Immissionsgründen (Lärm, 

Blendwirkung), die von den Anlagen ausgehen, nicht weiterverfolgt. 

 

 

7.1 Fläche mit besonderem Nutzungszweck- Parkhaus und überbaubare Grund-
stücksfläche 

 

Für beide Standorte, auf denen die Parkhäuser in Form von Hoch- und Tiefgaragen für die 

angrenzenden gewerblichen Nutzungen entstehen sollen, wird jeweils eine Fläche für den 

besonderen Nutzungszweck- Parkhaus nach § 9 Abs. 1 Nr. 9 BauGB und durch Baugrenzen 

bestimmt, ein Baufeld festgesetzt. Innerhalb dieser Baufelder sind die Parkhäuser zu errich-

ten. 

 

 

7.2 Städtebauliches Konzept und Festsetzungen im Geltungsbereich Teil 1 Kurho-
tel  

 

Damit das Parkhaus im Geltungsbereich Teil 1 Kurhotel sich dem Baudenkmal Kurhotel 

unterordnet und auch vom Rügenplatz aus nicht dominant wirkt, wird aus städtebaulichen 

Gründen eine maximale Höhe des Baukörpers festgesetzt. Der Bezugspunkt ist die Nor-

malhöhe Null im Deutschen Haupthöhennetz 2016.  

Mit Bezug zu dem vorhandenen in Richtung Stadthafen abfallenden Gelände kann damit ein 

Baukörper entstehen, der im Norden mit einer Höhe von bis zu 4 m und im Süden von bis zu 

6,20 m vom Rügenplatz und den Terrassen aus sichtbar ist. 

Um den Bedarf an Stellplätzen zu decken, werden auch unterirdischen Parkebenen notwen-

dig, die hier auch zugelassen sind. Für technische Aufbauten sind weitere 1,50 m zulässig. 

Als Grundflächenzahl für die Fläche mit besonderem Nutzungszweck wird die 0,8 bestimmt. 

Somit verbleiben 20 % der Fläche unversiegelt und werden begrünt.  

Der einzige Ein- und Ausfahrtsbereich wird im Nordwesten festgesetzt. Er führt über den 

Hof des Kurhotels bis zum Anschluss an die Bahnhofstraße.  

Im Süden des Plangebietes entlang der Böschung wird eine Fläche mit Anpflanzgebot 

festgesetzt. Hier sollen Wildrosen (rosa rugosa) und Hundsrosen (rosa canina) das Gebäude 

eingrünen.  
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Im Osten des Baufeldes wird kein Anpflanzgebot festgesetzt. Hier besteht bereits außerhalb 

des Geltungsbereiches eine strenge geradlinige Hecke zur Abgrenzung der Terrassen des 

Rügenplatzes. Dieses Gestaltungselement soll nicht durch eine weitere angrenzende 

Strauchpflanzung gestört werden.  

 

 

7.3 Städtebauliches Konzept und Festsetzungen im Geltungsbereich Teil 2 Rügen-
hotel 

 

Das Baufeld der Parkpalette des Rügenhotels befindet sich zwischen dem Gebäude der 

Rügen-Therme und der ca. 3 m hohen Stützmauer des höher gelegenen Eingangsbereichs 

des Rügenhotels mit den Stellplätzen. 

Damit sich das Gebäude der Parkpalette in die Umgebung einfügt, wird seine maximale 

Höhe über dem Bezugspunkt Normalhöhe Null im Deutschen Haupthöhennetz 2016  

vorgegeben. Mit Ausschöpfung dieses Maßes wird die Höhe des Gebäudes vom Vorplatz 

des Rügenhotels, wie ein eingeschossiger und von der Walterstraße und vom Stadthafen 

aus gesehen, wie ein zweigeschossiger Baukörper wirken. Für technische Aufbauten sind 

weitere 1,50 m zulässig. 

Das festgesetzte Baufeld ist nur geringfügig kleiner als die mit besonderem Nutzungszweck 

Parkhaus festgelegte Fläche. Mit einer Grundflächenzahl von 1,0 ist eine vollständige Ver-

siegelung dieser Fläche möglich. 

Durch diese Festsetzungen wird der Erhalt eines Teils der privaten parkähnliche Grünan-

lage gesichert. Diese Grünanlage ist wie im Bestand sowohl über von der Rügen-Therme als 

auch von der Walterstraße aus erreichbar.  

Die einzige Ein- und Ausfahrt des Parkhauses befindet sich im Nordwesten und erfolgt über 

den Eingangsbereich des Rügenhotels von der Seestraße aus. Dieser Bereich der Ein- und 

Ausfahrt ist im Plan festgesetzt. 

 

 

7.4 Fläche und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Bo-
den, Natur und Landschaft  

 
Für den Ausgleich der Beeinträchtigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten sind innerhalb 

des Geltungsbereiches des gesamten Plans unmittelbar vor und nach der Baumaßnahme 

insgesamt folgende Ersatzquartiere zu installieren: 

B-1+2  Brutvögel: 3 Stück Höhlen- und 3 Stück Halbhöhlen/Nischenbrüter-Niststätten  

F-1+2  Fledermäuse: 6 Stück Fledermaushöhlen und Fledermaus-Fassadenquartiere oder  

 Flachkästen. 

F-3 Zur Sicherung des Nahrungshabitates sind geeignete, artenreiche, extensive Dachbe-          

grünungen mit Arten für magere Standorte aus regionaler Gewinnung anzulegen. 

 

Um eine Beeinträchtigung von Arten im Zuge des Baugeschehens auszuschließen, sind  für 

den Ausgleich der Beeinträchtigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten an baustellenab-

gewandten Stellen außerhalb aber nahe dem Geltungsbereich spätestens 3 Monate vor der 

Baufeldfreimachung Ersatzquartiere als vorgezogene Maßnahme zu installieren:  

B-1 Brutvögel: 3 Stück Höhlen- und Halbhöhlen/Nischenbrüter-Niststätten  

F-1 Fledermäuse: 3 Stück Fledermaushöhlen und Fledermaus-Fassadenquartiere oder 

Flachkästen 

Die Standortabstimmung sowie die Abnahme nach Realisierung der Maßnahmen B-1  und  

F-1 erfolgt durch den Bauherrn und die zuständige untere Naturschutzbehörde. 
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Im südöstlichen Rand des Geltungsbereiches Teil 1 Kurhotel wird zum Schutz der Zaun- 

eidechse eine Fläche zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft 

festgelegt. 

Die Fläche ist als magere Blühwiese auf sandigem Substrat mit ca. 80 % ruderalen Stauden 

(Arten aus regionaler Saatgutgewinnung) und ca. 20% Rohboden anzulegen und dauerhaft 

zu erhalten. Hier sollen zwei Steinhaufen und zwei Totholzhaufen (Grundfläche ca. 2 m², 

Höhe ca. 1 m) als Lebensstätte der Zauneidechse entstehen. 

Die Flächen sind ein- bis zweimal jährlich zwischen Oktober und März zu mähen und von 

Verbuschung freizuhalten (Z-1.3). 

 
Innerhalb der parkähnlichen Grünfläche des Geltungsbereiches Teil 2 Rügenhotel ist als 

Maßnahme zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft 

zum Schutz der Zauneidechse an geeigneter Stelle im Übergang zum Hang ein weiterer 

Steinhaufen und ein Totholzhaufen (Grundfläche ca. 2 m², Höhe ca. 1 m) als Lebensstätte 

der Zauneidechse anzulegen. 

Die Umsetzung der Maßnahme zum Schutz der Zauneidechsen ist durch einen fachkundi-

gen Gutachter zu planen und zu begleiten.  

Die Standortabstimmung sowie die Abnahme nach Realisierung der Maßnahmen B-1+2, F-

1+2 und Z-1.1 bis Z-1.3 erfolgt durch den Bauherrn und die zuständige untere Naturschutz-

behörde. 

 
 
7.5 Örtliche Bauvorschriften 
 

Die örtlichen Bauvorschriften des rechtskräftigen Bebauungsplanes der 3. Änderung des 

Bebauungsplanes Nr. 2 „Stadtzentrum“ beziehen sich auf die Gestaltung von Dächern, Wer-

beanlagen, Freiflächen und Einfriedungen von Wohn- und Geschäftshäusern im Stadtzent-

rum von Sassnitz. Diese sind für die beabsichtigte Gestaltung von modernen Parkhäusern 

nicht zutreffend. 

Für den Geltungsbereich der 7. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 2 „Stadtzentrum“ in den 

Teilbereichen 1 Kurhotel und 2 Rügenhotel werden folgende örtliche Bauvorschriften erlas-

sen, die mit der Rechtskraft der Satzung dieses Planes hier ausschließlich gelten.  

In Fortsetzung der Gestaltung der Bebauung im Umfeld der Planvorhaben sind nur ge-

schlossene Fassaden zulässig. Somit sind Lochfassaden, bei denen störende Fahrzeugbe-

wegungen auf den Parkdecks sichtbar werden, ausgeschlossen.  

Um die großen Fassaden der Parkhäuser zu gliedern, müssen 20 % bis 30 % der Fläche der 

Außenfassaden mit glatter, geschlossener Oberfläche, wie Putz und Beton, in einem Hellbe-

zugswert > 80% ausgeführt werden. Dies ist ein sehr heller Farbton, der für die Gebäude in 

Sassnitz typisch ist. 

Für weitere sichtbare Flächen der Außenfassaden sind ansonsten nur vertikale oder horizon-

tale, nicht transparente Strukturen in dunkleren Farbtönen aber auch Solaranlagen flachbün-

dig mit der Außenfassade angebracht, zulässig.  

Beide Parkhäuser sind mit Flachdächern und mit Dachbegrünungen auch in Kombination mit 

flachbündig zur oder in der Dachhaut verlegten Solaranlagen zu gestalten. Damit ist eine 

gute Gestaltung der Gebäude, insbesondere von oberen Geschossen der angrenzenden 

Gebäude gesichert. Eine Begrünung der Außenfassaden ist zusätzlich erforderlich, um die  

Wirkung der Baukörpermassivität zu mindern. 

Werbeanlagen sind innerhalb des gesamten Geltungsbereiches der 7. Änderung des Be-

bauungsplanes nicht zulässig, da die Fassaden der Parkhäuser als dem Hotel untergeordne-
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te Baukörper und aus gestalterischen Gründen nicht für diese Zwecke genutzt werden sol-

len. 

Einfriedungen entlang öffentlich einsehbarer Bereiche sind nur als Stabgitterzaun oder als 

Hecke mit einer maximalen Höhe von max. 1,20 m zulässig. Die öffentlich einsehbaren 

Bereiche sind die südlichen Abgrenzungen beider Hotels und die östliche Grenze des Kurho-

tes (hier aber bereits eine vorhandene Hecke außerhalb des B-Plans ,siehe Punkt 7.3) sowie 

die westliche Grenze des Rügenhotels. 

 

 

8 TECHNISCHE VER- UND ENTSORGUNG 

8.1 Abwasser/ Wasser 
 

Innerhalb beider Teilbereiche befinden sich nur Regenwasserleitungen, die abgebrochen 

werden.  

Das Regenwasser der befestigten Flächen des Plangebietes wird zentral durch Anschluss 

an vorhandenen Regenwassernetze aus dem Gebiet herausgeführt. 

Die Trassierung und Bemessung der Leitungen sowie die Lage erfolgt in den weiteren Pla-

nungsphasen mit dem ZWAR.  

Schmutzwasser fällt in den Parkhäusern nicht an. Eine Wasserversorgung ist für die Park-

häuser nicht geplant. 

Sollten bei Erdarbeiten Dränungen oder andere Entwässerungsleitungen angetroffen wer-

den, sind diese wieder funktionstüchtig herzustellen. Der Wasser- und Bodenverband ist zu 

informieren. Dieser Hinweis (Nr.3) wird unter der Planzeichnung vermerkt. 

 

 

8.2 Löschwasserversorgung 
 

Die Löschwasserversorgung erfolgt über Hydranten aus dem öffentlichen Trinkwassernetz.  

 

 

8.3 Elektroenergie 
 

Die Erschließung des Plangebietes mit Elektroenergie kann durch das Verlegen von Leitun-

gen in den öffentlichen Straßenräumen gesichert werden. 

 

 

8.4 Abfallentsorgung 
 

Die Abfallentsorgung erfolgt in Zusammenhang mit der Abfallentsorgung der dazugehörigen 

Hotelanlagen gemäß der Satzung über die Abfallwirtschaft im Landkreis Vorpommern-Rügen 

in der jeweiligen gültigen Fassung durch den Landkreis Vorpommern-Rügen, Eigenbetrieb 

Abfallwirtschaft bzw. wird durch von ihm beauftragte Dritte durchgeführt.  

 

 

9 IMMISSIONSSCHUTZ 

 

Bezüglich des Mehrbedarfs an Stellplätzen insbesondere in Form von mehrgeschossigen 

Parkhäusern ist die Begutachtung der Schallimmission im Rahmen dieses Planverfahrens 

erforderlich. Herr Dr. Torsten Lober, Umweltsachverständiger, wurde damit beauftragt und 

legte am 31.05.2022 seine Facheinschätzung vor (siehe Anhang). Demnach ist festzustellen, 
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dass unter Berücksichtigung von Lärmminderungsmaßnahmen die Schallimmissionen der 

Zusatzbelastungen die Immissionsrichtwerte (IRW) der Technischen Anleitung zum Schutz 

gegen Lärm (TA-Lärm) nicht überschritten werden. Auch nach dem Bundesimmissions-

schutzgesetz  (BimSchG) sind die Werte eingehalten bzw. festzustellen ist, dass  keine 

relevante Vorbelastung besteht. Für Lüftungsanlagen der Parkhäuser wurde über eine ange-

nommene Ersatzquelle die prinzipielle Machbarkeit nachgewiesen. 

Die Schallschutzmaßnahmen sind im Einzelnen: 

• Eine Lärmschutzwand mit einer Höhe von 2m über der Fahrbahn der Parkhauszu-

fahrt beim Kurhotel 

• Eine allseitig geschlossene und überdachte Ausbildung der beiden Parkhäuser 

• Die Lüftungsanlage der Parkhäuser sind in der Detailplanung schalltechnisch zu di-

mensionieren und nachzuweisen 

• Die Einrichtung eines Parkraum-Managements, durch das nach 22.00 Uhr eintreffen-

de Gäste unmittelbar in die Parkhäuser einfahren können 

• Anlagentechnik mit tonhaltigen Geräuschen weitestgehend vermeiden 

 

Teilweise werden diese Auflagen in den textlichen Festsetzungen aufgegriffen bzw. Gegen-
stand der Städtebaulichen Vereinbarung zwischen Stadt und Investor.  
 
 
 
10 FLÄCHENBILANZ 
 

Art der Nutzung  
Geltungsbereich 
Teil 1 Kurhotel 
Fläche in m² 

Geltungsbereich 
Teil 2 Rügenhotel 
Fläche in m² 

Fläche 
gesamt 
in m² 

Flä-
chen-
anteil% 

Gesamte Fläche des 
Geltungsbereiches  

1.317 1.458 2.775 100 

Fläche mit besonderem 
Nutzungszweck Parkhaus 
       davon Fläche mit                         

Anpflanzgebot 

1.206 
 

78 

952 
 
 

2.158 
 
 

78 

Private Grünfläche mit 
der Zweckbestimmung 
parkähnliche Anlage 

 506 506 18,2 

Fläche für Maßnahmen 
zum Schutz, zur Pflege 
und zur Entwicklung von 
Natur und Landschaft 

111   3,8 

 
 
 
11 ARTENSCHUTZRECHTLICHER FACHBEITRAG  
11.1 Anlass und Zielstellung 
 

Für die beiden im Stadtzentrum von Sassnitz am Rügenplatz gelegenen Hotels, dem Kurho-

tel mit dem Restaurant „Bi`n Fischer“ und dem Rügenhotel mit dem Restaurant „Neptun“, der 

Broiler-Bar, dem Panorama-Café und der Rügen-Therme besteht ein Stellplatzdefizit. Die 

Folge dieses Defizits sind städtebaulich funktionelle Mängel durch die Suche nach Stellplät-

zen und durch die Nutzung öffentlicher Stellplätze.  
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Um diese Mängel zu beseitigen, ist die Errichtung von zwei Parkhäusern mit je 3 Ebenen mit 

Hoch- und Tiefgaragen für private Stellplätze zur gewerblichen Nutzung der Hotels notwen-

dig. 

 

11.2 Rechtliche Grundlagen 
 
Die rechtliche Grundlage zur Bewertung des Konfliktpotenzials, des oben beschriebenen B-

Planes, bildet zum einen das BNatSchG sowie ergänzend die Maßgabe des Artenschutzes 

auf Landesebene, beschrieben im Naturschutzausführungsgesetz Land Mecklenburg-

Vorpommern (NatSchAG M-V). 

 

Für die Belange des Artenschutzes ist die untere Naturschutzbehörde, d.h. der Landkreis, 

die zuständige Behörde.  

 

 

11.3 Definition planungsrelevanter Arten 
 
Besonders geschützte Arten gem. § 7 Abs. 2 Nr. 13 BNatSchG: 

 

- „Tier- und Pflanzenarten, die in Anhang A oder Anhang B der Verordnung (EG) Nr. 

338/97 des Rates vom 9. Dezember 1996 über den Schutz von Exemplaren wildleben-

der Tier- und Pflanzenarten durch Überwachung des Handels (ABl. L 61 vom 

03.03.1997, S. 1, L 100 vom 17.04.1997, S. 72, L 298 vom 01.11.1997, S. 70, L 113 

vom 27.04.2006, S. 26), die zuletzt durch die Verordnung (EG) Nr. 709/2010 (ABl. L 212 

vom 12.08.2010, S. 1) geändert worden ist, aufgeführt sind“ (BNatSchG) 

- Tier- und Pflanzenarten des Anhangs IV der Richtlinie 92/43/EWG (FFH – Richtlinie) 

- Europäische Vogelarten (Vogelschutzrichtlinie)  

(Hierzu zählen alle in Europa natürlich vorkommenden Vogelarten!) 

- Tier- und Pflanzenarten, welche in der Rechtsverordnung nach § 54 Abs. 1 BNatSchG 

verzeichnet wurden. 

 

Streng geschützte Arten gem. § 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG: 

 

- Arten des Anhangs A der EG – Verordnung 338/97 (EG – Artenschutzverordnung) 

- Arten des Anhangs IV der Richtlinie 92/43/EWG (FFH - Richtlinie) 

- besonders geschützte Arten, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Abs. 2 BNatSchG 

aufgeführt sind 

 

Nach § 7 Abs. 2 Nr. 13 b) aa) BNatSchG sind alle in Deutschland vorkommenden Fleder-

mausarten besonders geschützte und gleichzeitig gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 14 b) BNatSchG 

streng geschützte Arten. Fledermäuse fallen unter das besondere nationale und europäische 

Artenschutzrecht. 

 

Alle europäischen Vogelarten erlangen pauschal den Schutzstatus einer „besonders ge-

schützten Art“ (vgl. § 7 Abs. 2 Nr. 13 BNatSchG). Darüber hinaus werden einige dieser Arten 

zugleich als „streng geschützte Arten“ ausgewiesen (vgl. § 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG). 

Hierbei handelt es sich um alle Vogelarten, die in Anhang A der Verordnung (EG) Nr. 338/97 

(EU-Artenschutzverordnung) oder Anlage 1, Spalte 3 der Bundesartenschutzverordnung 

aufgeführt sind. 
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Alle einheimischen Amphibienarten stehen seit 1980 in Deutschland nach BNatSchG unter 

Artenschutz, selbst wenn sie in ihrem Bestand nicht gefährdet sind. Einige Arten zählen laut 

§ 7 Abs. 2 Nr. 14 b) BNatSchG zu den streng geschützten Arten (BUND). 

 

11.4 Europarechtliche Vorgaben 
 

Der Artenschutz wird auf europäischer Ebene in den Artikeln 12, 13 und 16 der Richtlinie 

92/43/EWG des Rates zur Einhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wild lebenden 

Tiere und Pflanzen vom 21.05.1992 (FFH-Richtlinie (ABI. L 206 vom 22.07.1992, S. 7)) 

sowie in den Artikeln 5 bis 7 und 9 der Richtlinie 2009/147/EG des europäischen Parlaments 

und des Rates über die Erhaltung der wild lebenden Vogelarten vom 30.11.2009 (Vogel-

schutzrichtlinie (ABI. L 20 vom 26.01.2010, S. 7) verankert. 

 

 

11.5 Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG 
 

Vorschrift für besonders geschützte und bestimmte andere Tier- und Pflanzenarten 

(1) Es ist verboten, 

Nr.1. wildlebenden Tiere der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu 

fangen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Na-

tur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu stören, 

Nr.2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogel-

arten während der Fortpflanzung-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und 

Wanderungszeiten erheblich zu stören. Eine erhebliche Störung liegt vor, 

wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population ei-

ner Art verschlechtert, 

Nr.3 Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders ge-

schützten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstö-

ren 

Nr.4 wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwick-

lungsformen aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschä-

digen oder zu zerstören 

 

(5) Für nach § 15 Absatz 1 unvermeidbare Beeinträchtigungen durch Eingriffe in Natur und 

Landschaft, die nach § 17 Absatz 1 oder Absatz 3 zugelassen oder von einer Behörde 

durchgeführt werden, sowie für Vorhaben im Sinne des § 18 Absatz 2 Satz 1 gelten die 

Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungsverbote nach Maßgabe der Sätze 2 bis 5. Sind in 

Anhang IV Buchstabe a der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführte Tierarten, europäische 

Vogelarten oder solche Arten betroffen, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 

1 Nummer 2 aufgeführt sind, liegt ein Verstoß gegen 

 

1. das Tötungs- und Verletzungsverbot nach Absatz 1 Nummer 1 nicht vor, wenn die 

Beeinträchtigung durch den Eingriff oder das Vorhaben das Tötungs- und Verlet-

zungsrisiko für Exemplare der betroffenen Arten nicht signifikant erhöht und diese 

Beeinträchtigung bei Anwendung der gebotenen, fachlich anerkannten Schutzmaß-

nahmen nicht vermieden werden kann, 

2. das Verbot des Nachstellens und Fangens wild lebender Tiere und der Entnahme, 

Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen nach Absatz 1 Nummer 1 

nicht vor, wenn die Tiere oder ihre Entwicklungsformen im Rahmen einer erforderli-

chen Maßnahme, die auf den Schutz der Tiere vor Tötung oder Verletzung oder ihrer 
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Entwicklungsformen vor Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung und die Erhaltung 

der ökologischen Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zu-

sammenhang gerichtet ist, beeinträchtigt werden und diese Beeinträchtigungen un-

vermeidbar sind, 

3. das Verbot nach Absatz 1 Nummer 3 nicht vor, wenn die ökologische Funktion der 

von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im 

räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird. 

 

Soweit erforderlich, können auch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen, sogenannte CEF-

Maßnahmen, festgelegt werden. Für Standorte wild lebender Pflanzen der in Anhang IV 

Buchstabe b der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführten Arten gelten die Sätze 2 und 3 entspre-

chend. Sind andere besonders geschützte Arten betroffen, liegt bei Handlungen zur Durch-

führung eines Eingriffs oder Vorhabens kein Verstoß gegen die Zugriffs-, Besitz- und Ver-

marktungsverbote vor. 

 

 

11.6 Ausnahme von den Verboten des § 44 BNatSchG (§ 45 BNatSchG) 
 

Ausnahmen; Ermächtigung zum Erlass von Rechtsverordnungen 

Bei Erfüllung von Verbotstatbeständen nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG, kann die 

nach Landesrecht zuständige Behörde von den Verboten des § 44 im Einzelfall Ausnahmen 

zulassen, wenn die Voraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG wie folgt erfüllt sind: 

 

1. zur Abwendung erheblicher land-, forst-, fischerei-, wasser- oder sonstiger erhebli-

cher wirtschaftlicher Schäden, 

2. zum Schutz der natürlich vorkommenden Tier- und Pflanzenwelt, 

3. für Zwecke der Forschung, Lehre, Bildung oder Wiederansiedlung oder diesen Zwe-

cken dienende Maßnahmen der Aufzucht oder künstlichen Vermehrung,  

4. im Interesse der Gesundheit des Menschen, der öffentlichen Sicherheit einschließ-

lich der Verteidigung und des Schutzes der Zivilbevölkerung, oder der maßgeblich 

günstigen Auswirkungen auf die Umwelt oder 

5. aus anderen zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses 

einschließlich solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art. 

 

Eine Ausnahme darf nur zugelassen werden, wenn zumutbare Alternativen nicht gegeben 

sind und sich der Erhaltungszustand der Populationen einer Art nicht verschlechtert, soweit 

nicht Artikel 16 Absatz 1 der Richtlinie 92/43/EWG weiter gehende Anforderungen enthält. 

Artikel 16 Absatz 3 der Richtlinie 92/43/EWG und Artikel 9 Absatz 2 der Richtlinie 

2009/147/EG sind zu beachten. Die Landesregierungen können Ausnahmen auch allgemein 

durch Rechtsverordnung zulassen. Sie können die Ermächtigung nach Satz 4 durch Rechts-

verordnung auf andere Landesbehörden übertragen. 

 

 

11.7 Befreiungen gem. § 67 BNatschG 
 

Von den Verboten des § 44 kann auf Antrag bei der Naturschutzbehörde eine Befreiung 

gewährt werden, wenn die Durchführung der Vorschrift im Einzelfall zu einer unzumutbaren 

Belastung führen würde. Die Befreiung kann mit Nebenbestimmungen versehen werden.  
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11.8 Methodik 
 

Die angewandte Methodik lehnt sich im Wesentlichen an die Hinweise zu den artenschutz-

rechtlichen Zugriffsverboten des § 44 Abs. 1 auf der Ebene der Bauleitplanung (LUNG vom 

02.07.2012) sowie der Leitfaden Artenschutz in Mecklenburg-Vorpommern (Büro Froelich & 

Sprobeck Potsdam Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie M-V (20.09.2010)) an.  

 

Um nicht die Planrechtfertigung nach § 1 Abs. 3 BauGB durch „Vollzugsunfähigkeit“ zu ver-

lieren, muss die Gemeinde bei der Planaufstellung vorausschauend ermitteln und bewerten, 

ob die vorgesehenen planerischen Festsetzungen einen artenschutzrechtlichen Konflikt 

entstehen lassen können, der die Vollzugsfähigkeit dauerhaft unmöglich erscheinen lässt. 

 

Diese Gefahr besteht nur dann, wenn sich die geplanten Maßnahmen bzw. ihre mittelbaren 

bau-, anlage- bzw. betriebsbedingten Wirkungen und der Lebensbereich von durch Aufnah-

me in den Anhang IV der FFH-Richtlinie streng geschützten Arten überschneiden.  

 

Im vorliegenden Artenschutzfachbeitrag wurden auf Grundlage von Verbreitungskarten und 

Lebensraumansprüchen alle wildlebenden Vogelarten sowie die Arten des Anhangs IV der 

FFH-Richtlinie ermittelt, die im Plangebiet mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht vorkommen. 

Für die verbleibenden Arten, die beeinträchtigt werden könnten, wurde geprüft, ob das ge-

plante Vorhaben bzw. die dieses Vorhaben vorbereitenden Handlungen geeignet sind, die-

sen Arten gegenüber Verbotstatbestände auszulösen.  

 

Innerhalb der Konfliktanalyse wird daher ermittelt, inwieweit die Verbotstatbestände des § 44 

Abs. 1 BNatSchG durch bau-, anlage- und betriebsbedingten Wirkprozesse eines Vorhabens 

gegenüber den ermittelten Arten eintreffen können. Hierbei werden zu realisierende Vermei-

dungsmaßnahmen sowie Erhaltungsmaßnahmen näher erläutert. 

 

Das Ziel dieses Fachbeitrages ist die Ermittlung und Darstellung der artenschutzrechtlichen 

Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V. mit Abs. 5 BNatSchG, die durch die geplante Bau-

tätigkeit erfüllt werden können und ggf. die Prüfung der naturschutzrechtlichen Vorausset-

zungen für eine Ausnahme von den Verboten gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG. 

 

Dazu erfolgt in dieser artenschutzrechtlichen Potenzialanalyse zunächst eine Relevanzprü-

fung (MTBQ- Auswahl des zu prüfenden Artenspektrums) sowie eine Potenzialanalyse (po-

tenziell betroffene Arten). Dabei werden die Arten des Anhang IV der FFH-RL und die euro-

parechtlich geschützten Arten der EU-Vogelschutzrichtlinie mitberücksichtigt.  

 

Weiterführend wird anschließend im Rahmen einer Konfliktanalyse geprüft, welche arten-

schutzrechtlichen Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG durch das Vorhaben erfüllt wer-

den können. Hierbei werden u.a. bau-, anlage- oder betriebsbedingten Wirkfaktoren in Au-

genschein genommen. 

 

Abschließend werden die naturschutzrechtlichen Voraussetzungen für die Ausweisung einer 

Ausnahmegenehmigung von Verboten nach § 45 Abs. 7 BNatSchG geprüft (Prüfung der 

Ausnahmetatbestände) und geeignete Vermeidungs- und Schutzmaßnahmen ausgewiesen. 
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11.9 Datengrundlage 
 

Für die Erarbeitung des Artenschutzfachbeitrages wurden folgende Daten und Unterlagen zu 

Grunde gelegt: 

• Vor-Ort-Begehung am 09.06.2021 und 25.02.2022, Sichtung des Gebietes und der vor-

handenen Habitate 

• Messtischblattanalyse, mit dem Atlas Deutscher Brutvogelarten überprüft 

• Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten ((Landesamt für 

Umwelt, Naturschutz und Geologie M-V vom 08.November 2016)  

• Kartenportal Umwelt Mecklenburg-Vorpommern des Landesamtes für Umwelt Natur-

schutz und Geologie 

• GAIA-MV professional des Landesamtes für innere Verwaltung Mecklenburg-

Vorpommern 

• Kartendienste des BfN (Bundesamt für Naturschutz) 

• Verbreitungskarten des BfN 

• RANGE- Karten des LUNG 

• Hinweise zu den artenschutzrechtlichen Zugriffsverboten des § 44 Abs. 1 auf der Ebene 

der Bauleitplanung (Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie M-V vom 

02.07.2012)  

• Leitfaden Artenschutz in Mecklenburg-Vorpommern (Büro Froelich & Sporbeck Potsdam 

und das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie M-V (20.09.2010) 

• Richtlinie 92/43/EWG des Rates zur Einhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der 

wild lebenden Tiere und Pflanzen vom 21. Mai 1992 

• Richtlinie 2009/147/EG des europäischen Parlaments und des Rates über die Erhaltung 

der wild lebenden Vogelarten vom 30.11.2009 

• Bundesnaturschutzgesetz vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), das zuletzt durch Artikel 

1 des Gesetzes vom 15. September 2017 (BGBl. I S. 3434) geändert worden ist" 

• Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern vom 23. Februar 2010 letzte 

berücksichtigte Änderung: § 12 geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 5. Juli 2018 

• Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten vom LUNG in der 

Fassung vom 8. November 2016 

• Nationaler Bericht gemäß Art. 17 FFH-Richtlinie des Bundesamtes für Naturschutz 

(2019)  

 

11.10 Datenerhebung 
 

Der Bearbeitungszeitraum des vorliegenden Artenschutzrechtlichen Fachbeitrages in Form 

einer Potenzialanalyse fand außerhalb der Hauptaktiva der planungsrelevanten Arten statt. 

Um eine umfangreiche artenschutzrechtliche Betrachtung zu gewährleisten, wurde im Rah-

men einer Gebietsbegehung eine Potenzialabschätzung durchgeführt. 

So wurde auch das potenzielle Vorkommen nicht verzeichneter / kartierter Arten auf Grund 

von vorherrschenden Habitaten und vorhandenen Strukturen (Lebensraumrequisiten) mit-

einbezogen. Ein Augenmerk lag dabei u.a. auf den folgenden bedeutsamen Gegebenheiten: 

 

• Vorhandensein von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

• Augenscheinlich auffällige Habitatbäume (Altbaumbestand, Höhlenbäume) 

• Vorhandensein von Eiablage- und Sonnenplätzen sowie Versteckmöglichkeiten 
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• Vorhandensein linearer Grenzstrukturen (Waldrandbereiche, Säume) 

• Vorhandensein von u.a. Altholzinseln, Totholz, Reisighaufen, Steinriegel, Hecken, 

Böschungsstrukturen, Ruderalfluren mit Hochgräsern (abgetrocknete Vegetation) 

• Vorhandensein von potentiellen Leitstrukturen 

• Vorhandensein von potentiellen Laichgewässern und sonstiger Gewässerstrukturen 

• Vorhandensein von potentiellen Aufenthaltsgewässern 

• Wasserführung von Gewässern 

 

11.11 In Mecklenburg-Vorpommern lebende, durch Aufnahme in den Anhang IV der 
FFH-Richtlinie "streng geschützte" Pflanzen und Tierarten  

 

Die folgende Auflistung (Tabelle 1) enthält die 56 in M-V vorkommenden streng geschützten 

Pflanzen- und Tierarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie sowie die Brutvogelgilden. Die 

Arten, welche auf Grund Ihrer Lebensweise potenziell im Messtischblattquadranten (MTB-Q) 

bzw. im Plangebiet vorkommen könnten, sind nach Prüfung fett dargestellt. 

 
Tabelle 1: In Mecklenburg-Vorpommern lebende, durch Aufnahme in den Anhang IV der FFH-Richtlinie „streng 

geschützte“ Pflanzen und Tierarten für den MTBQ 1447/4 (Plangebiet) 

 

 

Gruppe 

 

wiss. Artname 

 

dt. Artname 

 

Lebensraum 
* 
ja/nein 

Gefäßpflanzen Angelica palustris Sumpf-Engelwurz nasse, nährstoffreiche Wiesen Nein** 

Gefäßpflanzen Apium repens Kriechender Schei-

berich  

-Sellerie 

Stillgewässer Nein** 

Gefäßpflanzen Cypripedium cal-

ceolus 

Frauenschuh Laubwald nein 

Gefäßpflanzen Jurinea cyanoides Sand-Silberscharte Sandmagerrasen Nein** 

Gefäßpflanzen Liparis loeselii Sumpf-Glanzkraut Niedermoor Nein** 

Gefäßpflanzen Luronium natans Schwimmendes  

Froschkraut 

Gewässer Nein** 

Weichtiere Anisus vorticulus Zierliche Tellerschne-

cke 

Sümpfe/ Pflanzenrei. Gewässer nein** 

Weichtiere Unio crassus Gemeine Flussmuschel Feuchte Lebensräume, gut ausge-

prägte Streuschicht 

Nein** 

Libellen Aeshna viridis Grüne Mosaikjungfer Gewässer Nein** 

Libellen Gomphus flavipes Asiatische Keiljungfer Bäche Nein** 

Libellen Leucorrhinia albi-

frons 

Östliche Moosjungfer Teiche Nein** 

Libellen Leucorrhinia cauda-

lis 

Zierliche Moosjungfer Teiche Nein** 

Libellen Leucorrhinia pecto-

ralis 

Große Moosjungfer Hoch/Zwischenmoor Nein** 

Libellen Sympecma paedi-

sca 

Sibirische Winterlibelle Gewässer Nein** 

Käfer Cerambyx cerdo Heldbock Alteichen über 80 Jahre Nein** 

Käfer Dytiscus latissimus Breitrand Stehende Gewässer Nein** 

Käfer Graphoderus 

bilineatus 

Schmalbindiger  

Breitflügel-Tauchkäfer 

Gewässer Nein** 

Käfer Osmoderma ere-

mita 

Eremit, Juchtenkäfer Wälder/ Mulmbäume Nein** 

Falter Lycaena dispar Großer Feuerfalter Moore/ Feuchtwiesen nein** 

Falter Lycaena helle Blauschillernder  

Feuerfalter 

Feuchtwiesen/ Quellwiese Nein** 
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Falter Proserpinus  

proserpina 

Nachtkerzenschwärmer Trockene Gebiete/ Wald Nein** 

Fische Acipenser sturio Europäischer Stör Gewässer Nein** 

Lurche Bombina bombina Rotbauchunke Gewässer/ Wald Nein** 

Lurche Bufo calamita Kreuzkröte Sand/ Steinbrüche Nein** 

Lurche Bufo viridis Wechselkröte Sand/ Lehmgebiete Nein** 

Lurche Hyla arborea Laubfrosch Heck. /Gebüsch/Waldrän. /Feuchtg. nein** 

Lurche Pelobates fuscus Knoblauchkröte Sand/ Lehmgebiete nein** 

Lurche Rana arvalis Moorfrosch Moore/ Feuchtgebiete nein** 

Lurche Rana dalmatina Springfrosch Wald/ Feuchtgebiete nein** 

Lurche Rana lessonae Kleiner Wasserfrosch Wald/ Moore nein** 

Lurche Triturus cristatus Kammmolch Gewässer nein** 

Kriechtiere Coronella austriaca Schlingnatter Trockenstandorte/ Felsen Nein* 

Kriechtiere Emys orbicularis Europäische  

Sumpfschildkröte 

Gewässer/ Gewässernähe Nein** 

Kriechtiere Lacerta agilis Zauneidechse Hecken/Gebüsche/Wald ja 

Meeressäuger Phocoena pho-

coena 

Schweinswal Ostsee Nein* 

Fledermäuse Barbastella barbas-

tellus 

Mopsfledermaus Kulturlandschaft/ Wald/ Siedlungs-

bereich 

Nein* 

Fledermäuse Eptesicus nilssonii Nordfledermaus Kulturlandschaft/ Wald/ Siedlungs-

bereich 

Nein* 

Fledermäuse Eptesicus seroti-

nus 

Breitflügelfledermaus Kulturlandschaft/ Wald/ Sied-

lungsbereich 

ja 

Fledermäuse Myotis brandtii Große Bartfledermaus Kulturlandschaft/ Gewässer Nein* 

Fledermäuse Myotis dasycneme Teichfledermaus Gewässer/ Wald Nein* 

Fledermäuse Myotis dauben-

tonii 

Wasserfledermaus Gewässer/ Wald ja 

Fledermäuse Myotis myotis Großes Mausohr Wald ja 

Fledermäuse Myotis mystacinus Kleine Bartfledermaus Kulturlandschaft/ Siedlungsbereich Nein* 

Fledermäuse Myotis nattereri Fransenfledermaus Kulturlandschaft/ Wald ja 

Fledermäuse Nyctalus leisleri Kleiner Abendsegler Wald Nein* 

Fledermäuse Nyctalus noctula Abendsegler Gewässer/ Wald/ Siedlungsbe-

reich 

ja 

Fledermäuse Pipistrellus 

nathusii 

Rauhhautfledermaus Gewässer/ Wald ja 

Fledermäuse Pipistrellus pi-

pistrellus 

Zwergfledermaus Kulturlandschaft/ Siedlungsgebiet ja 

Fledermäuse Pipistrellus pyg-

maeus 

Mückenfledermaus Kulturlandschaft/ Siedlungsgebiet ja 

Fledermäuse Plecotus auritus Braunes Langohr Kulturlandschaft/ Siedlungsgebiet ja 

Fledermäuse Plecotus austriacus Graues Langohr Kulturlandschaft/ Siedlungsgebiet Nein* 

Fledermäuse Vespertilio muri-

nus 

Zweifarbfledermaus Kulturlandschaft/ Siedlungsgebiet ja 

Landsäuger Canis lupus Wolf Wald Nein** 

Landsäuger Castor fiber Biber Gewässer Nein** 

Landsäuger Lutra lutra Fischotter Gewässer/ Land Nein** 

Landsäuger  Muscardinus 

avellanarius 

Haselmaus Mischwälder mit Buche/ Hasel Nein* 

Avifauna  Alle europäischen 

Brutvogelarten 

Arten der Wälder, Gebüsche, Ge-

hölze 

 

Avifauna   Nischen- und Höhlenbrüter ja 

Avifauna   Freibrüter ja 

Avifauna   Bodenbrüter Nein** 

Avifauna   Gehölzbrüter Ja 

Avifauna   Arten der Gewässer Nein** 
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Avifauna  Zug-/Rastvogelarten Rastplätze laut LUNG MV Nein** 

* Nachgewiesene Vorkommen im Messtischblattquadranten MTBQ 1447/4 des Plangebietes 

** Ausschluss des Vorkommens der Art aufgrund des Leitfadens zum Artenschutz in M-V (FROELICH &  

SPORBECK 2010) S.36 Absatz Punkt 2 i. V. m. 3. Nationaler Bericht gemäß Art. 17 FFH-Richtlinie des Bun-

desamtes für Naturschutz (2013) 

 

 

11.12 Vorprüfung  
 

Die Stadt Sassnitz hat sich im Rahmen der Aufstellung der 7. Änderung des B-Planes Nr. 2 

„Stadtzentrum“ Standort Rügenhotel mit den Belangen des Artenschutzes, insbesondere mit 

den Vorschriften für besonders geschützte Tier- und Pflanzenarten auseinandergesetzt. Die 

Lebensraumansprüche und Gefährdungsursachen der in der obigen Liste aufgeführten 

Pflanzen- und Tierarten wurden ermittelt und den Standortverhältnissen und den Biotoptypen 

sowie den Auswirkungen der Bebauung dieser Standorte gegenübergestellt. 

 

Die überwiegende Mehrzahl der streng geschützten Arten ist für den Geltungsbereich nicht 

relevant.  

 

Für die nachfolgend aufgeführten verbleibenden Arten(gruppen), die im Gebiet vorkommen 

könnten, wird primär geprüft, ob die geplanten Nutzungen bzw. die diese Nutzungen vorbe-

reitenden Handlungen geeignet sind, diesen Arten gegenüber Verbotstatbestände des § 44 

BNatSchG auszulösen. 

 

Der Geltungsbereich wird geprägt durch Versiegelung in Form von Betonplatten und Stütze-

lementen sowie intensiv gepflegten Rasen- und Staudenflächen. Durchzogen wird das inner-

städtische Gelände von Ziersträuchern, Koniferen, Nadel- und Laubbäumen. Umgeben ist 

der Geltungsbereich von der Bebauung des Rügenhotel und angeschlossener Schwimmhal-

le, Parkdecks und Parkplätzen. Unmittelbar angrenzend an den Geltungsbereich befinden 

sich Laubbäume und Strauchstrukturen an der Hangkante in Richtung Hafen sowie die um-

gebende Wohnbebauung mit Hausgärten aber auch vollversiegelte innerstädtische Plätze. 
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Tabelle 2: Fotodokumentation - Habitatpotenziale Untersuchungsgebiet Grünanlage südöstlich Rü-
genhotel Begehung 09.06.2021 und 25.02.2022 

  
Übersicht – Blick von oben auf Grünanlage Übersicht – Blick von oben auf Grünanlage 

  
Eine der Höhlen in Gehölzen außerhalb GB Eine der Höhlen in Gehölzen außerhalb GB 

  
Versiegelung und schottriger Randbereich im GB Ansicht Therme mit Quartierpotential 

  
Blick auf den Geltungsbereich von Osten Blick in Geltungsbereich vom östlichen Eingang her 
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Teil- und unversiegelte Verkehrsflächen Gehölze und Zierrasen sowie Gehölzschnitthaufen 

  
Ziersträucherpflanzungen (Abbruch) Junger Baum (rot) im GB, andere (blau) knapp 

außerhalb 

  

Zierrasen und Versiegelung mit Betonplatten, Rot 

Abbruch, blau – kein Abbruch 

Betonplatten, Zierrasen, Ziergehölze (Abbruch) 

  
Terrasse im Hangbereich (Abbruch) Zierrasen, -gehölze an Gebäuden (Abbruch) 
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Holzpanel-Abdeckung unter Vordach Schwimmhalle 

(nicht im GB) 

Kletterpflanzenbewuchs an Schwimmhallengebäude 

(nicht im GB) 

  
Terrasse und Zierrasen bzw. Stauden (nicht im GB) Kiefer im Geltungsbereich (Abbruch) 

  
Gehölze mit Höhlen, nicht im Geltungsbereich Grünanlage mit Versiegelung und Gehölzen (nicht im 

GB) 
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Gehölze im Geltungsbereich, teils mit Höhlen (kein 

Abbruch) 

Kletterpflanzenbewuchs an Schwimmhalle (nicht im 

GB)  

 
Tabelle 3: Fotodokumentation - Habitatpotenziale Untersuchungsgebiet Parkplatz südöstlich Kurhotel  

  
Parkplatz südlich Kurhotel, vorderer Bereich 

teilversiegelt mit Rasengittersteinen 

hinterer Bereich unversiegelt, Schotter-/Sandparkplatz 

mit Anbindung an Hausgärten und Hang 
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11.12.1 Vögel 
 

Die gefährdeten europäischen Vogelarten bevorzugen störungsarme, unterholz- und baum-

artenreiche Wälder mit hohem Altholzanteil, strukturreiche Feuchtlebensräume, Gewässer 

und deren Uferbereiche, störungsarme Grünlandflächen sowie strukturreiche Ackerland-

schaften mit einem hohen Anteil an naturnahen Ackerbegleitbiotopen.  

 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes mit seinen beiden Teilflächen befindet sich in 

einem Bereich, der anthropogen vorbelastet ist. Er gehört nicht zu den bevorzugten stö-

rungsarmen Lebensräumen störungsempfindlicher Vogelarten, so dass eine Betroffenheit 

dieser Arten mit großer Wahrscheinlichkeit im Plangebiet als ausgeschlossen angenommen 

werden kann. Das Vorkommen von störungsunempfindlichen oder zu den Kulturfolgern 

zählenden Vogelarten kann jedoch nicht ausgeschlossen werden.  

 

Das Vorhabengebiet bietet durch seine Ausstattung mit Lebensraumrequisiten nur begrenzt 

Potenzial für die in Tabelle 1 als potenziell anwesend bewerteten Vogelgilden.  

 

Bei den Vor-Ort-Begehungen wurden die Grünanlage und die an diesen unmittelbar angren-

zenden Gebäude-Fassaden von außen in Augenschein genommen (Teilbereich 2).  

Dabei wurden die Gehölze und Gebäude von außen begutachtet und mit Hilfe eines Feldste-

chers Spalten, Nischen, Höhlen und Gebäudefassaden mit Hinweisen auf Brutplätze oder 

Nester (-reste) gesucht. Das Innere der Gebäude wurde nicht untersucht, da diese genutzt 

werden und für die Arten kein Zugang in das Innere möglich ist.  

 

Die Gebäude zeigten zum Ende bzw. außerhalb der Hauptbrutzeit keine offensichtlichen 

Hinweise auf Brutgeschehen oder ungenutzte Brutplätze (09.06.2021, 25.02.2022). Niststät-

ten von Schwalben konnten nicht festgestellt werden. Es lässt sich jedoch im Rahmen der 

Potenzialanalyse mit Worst-Case-Ansatz nicht ausschließen, dass in Nischen oder versteckt 

gelegenen Höhlen (Spalten in Betondeckenelementen, Spalten hinter Holzverkleidungen, 

Gehölze außerhalb des GB) Brutplätze der mehr störungstoleranten Arten vorhanden sein 

können. Auch ist es theoretisch möglich, dass Gehölzbrüter die auf dem Gelände vorhande-

nen Klettergehölze und Gebüsche für die Anlage von einmalig genutzten Brutplätzen nutzen. 

In den Bäumen konnten keine Nester erkannt werden. Vereinzelte Höhlen sind in den Laub-

bäumen im und um den Geltungsbereich vorhanden, die Nadelbäume wurden so weit wie 

möglich bis in die Kronen ohne Funde abgesucht. Zahlreiche Höhlen in Laubbäumen 

(Eschen) befinden sich unmittelbar hinter der südöstlichen Geltungsbereichsgrenze. Die 

Anwesenheit von Höhlenbrütern kann somit nicht ausgeschlossen werden. 

 

Der Parkplatz südlich des Kurhotels (Teilfläche 1) wurde anhand von Fotos und Luftbildana-

lysen beurteilt. Auf der Fläche befinden sich keine Strukturen, die für die Anlage von mehr-

fach genutzten und damit geschützten Lebensstätten geeignet sind. Im Wirkbereich des 

Vorhabens befinden sich auf dem Hang jedoch Gehölze, die von Höhlenbrütern für die Anla-

ge von Niststätten und als Ruhestätten genutzt werden können.  

 

Ermittlung des Zeitfensters für die Baufeldfreimachung 

 

Gemäß § 39 BNatSchG ist es erlaubt, Bäume, Hecken etc. im Zeitraum 01.10. bis 28./29.02. 

des Folgejahres zu roden. Diese Regelung berücksichtigt lediglich die Hauptbrutzeiten der in 

Europa streng geschützten Vogelarten.  



Stadt Sassnitz 
7. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 2 "Stadtzentrum“ (Bereich Kurhotel/Rügenhotel) 

N:\2021B023_Sassnitz_Stadtzentrum\20\Doc\Sassnitz-B-2-7-Änd-Entwurf_Begründung-Februar 2023.doc 33 

Ausgehend vom § 39 BNatSchG werden im Rahmen der Potenzialanalyse mit Worst-Case-

Ansatz daher die erweiterten Brutzeiträume gem. Vogelartentabelle LUNG M-V der potenziell 

anwesenden Arten aufgestellt und, verglichen mit Lebensraumansprüchen und Brutbiologie 

(nach Südbeck, P. et al. 2005) sowie Kartierung lt. Zweitem Brutvogelatlas M-V (Vökler, F. 

2014), zu den Potenzialen im und um den Geltungsbereich ins Verhältnis gesetzt, um die 

Verbotstatbestände gem. § 44 Abs. 1 BNatSchG abzuwenden: 

 

Tabelle 4: Übersicht der potenziell im und um den GB vorkommenden Brutvögel außerhalb der 
Hauptbrutzeit gem. § 39 BNatSchG 
Art Wissenschaftlich Brutzeit Pot. anwesend im 

Geltungsbereich 
Pot. anwesend um den 
Geltungsbereich 

Amsel Turdus merula A 02 – E 08 Ja ja 

Buntspecht Dendrocopus major E 02 - A 08 Nein ja 

Eichelhäher Garrulus glandarius E 02 – A 09 Nein Ja 

Elster Pica pica A 01 – M 09 Nein (keine Nester) Ja 

Fichtenkreuzschnabel Loxia curvirostra A 02 – E 06 Nein Nein 

Grünspecht Picus viridis E 02 – A 08 Nein Nein 

Hohltaube Columba oenas M 03 – A 10 Ja Ja 

Kolkrabe Corvus corax M 01 – E 07 Nein (keine Nester) Ja 

Mittelspecht Dendrocopos medius E 02 – M 08 Nein Ja 

Nebelkrähe Corvus cornix M 02 – E 08 Nein (keine Nester) Ja 

Rabenkrähe Corvus corone M 02 – E 08 Nein (keine Nester) Ja 

Rauchschwalbe Hirundo rustica A 04 – A 10 Nein Nein 

Raufußkauz Aegolius funereus A 02 – M 08 Nein Nein 

Ringeltaube Columba palumbus E 02 - E 11 Ja Ja 

Schleiereule Tyto alba A 04 – M 12 Nein Nein 

Schwarzkehlchen Saxicola torquata A 03 – E 10 Nein Nein 

Schwarzspecht Dryocopus martius E 02 – A 08 Nein Nein 

Star Sturnus vulgaris E 02 – A 08 Ja Ja 

Steinkauz Athene noctua A 02 – A 08 Nein Nein 

Sumpfohreule Asio flammeus E 02 – A 08 Nein Nein 

Türkentaube Streptopelia decaocto E 03 – A 11 Ja Ja 

Uhu Bubo bubo A 01 – M 08 Nein Nein 

Wachtel Coturnix coturnix E 04 – A 10 Nein Nein 

Waldkauz Strix aluco A 01 – M 07 Nein Ja 

Waldohreule Asio otus E 01 – E 08 Ja Ja 

 

Die Auswertung der frühesten und spätesten, potenziell möglichen Bruten zeigt, dass eine 

Baufeldfreimachung lediglich im Monat Dezember möglich wäre (Elster ab Anfang Januar – 

Ringeltaube bis Ende November).  

 

Prüfung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände für die ungefährdeten ubiqui-

tären Vogelarten 

 

Prüfung hinsichtlich des Tötungs- und Verletzungsverbotes (Individuenbezug) (§ 44 (1) Nr. 1 

BNatSchG) 

Der Tötungs- und Verletzungstatbestand könnte am ehesten während der Bauphase bzw. 

der Baufeldfreimachung für brütende Tiere sowie während der Aufzucht der Nachkommen 

eintreten. Vögel, die das Gebiet zur Nahrungsaufnahme aufsuchen, werden vergrämt.  

Um das Vorhaben dennoch durchführen zu können, muss die Baufeldfreimachung 

außerhalb der Brutzeit erfolgen. Die Beseitigung von für eine einmalige Brut genutzten Nes-

tern 
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bzw. Lebensstätten auf diesen Flächen kann ausgeschlossen werden, wenn die Baufeld-

freimachung einschließlich der Rodungen von Gehölzen und der Entfernung von anderen 

Strukturen außerhalb der Brutzeit ausschließlich im Zeitraum vom 01.12. bis 31.12. durchge-

führt wird (VM-1). Die Baumaßnahme muss sich an die Baufeldfreimachung anschließen 

(VM-2). Entsteht eine Pause zwischen Baufeldfreimachung und Bauausführung, die länger 

als 7 Tage andauert, ist die Fläche vor der erneuten Aufnahme der Bautätigkeiten nach 

Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde sowie der vorhergehenden Kontrolle des 

Baufeldes durch einen Fachkundigen freizugeben.  

Durch die Umsetzung des Vorhabens im entsprechenden Zeitraum bzw. nach Durchführung 

der Vermeidungsmaßnahmen besteht nicht die Gefahr, Vögel zu töten oder zu verletzen.  

Außerhalb dieses Zeitraumes dürfen die Maßnahmen lediglich nach Abstimmung mit der 

zuständigen unteren Naturschutzbehörde und nach Ausschluss der Anwesenheit der Tiere 

durch einen Fachkundigen erfolgen.  

 

Prüfung hinsichtlich einer erheblichen Störung (Zeitbezug) (§ 44 (1) Nr. 2 BNatSchG) 

Eine erhebliche Störung ist dann gegeben, wenn Eingriffe zu einer Verschlechterung der 

lokalen Population der Arten führen.  

Durch die Bautätigkeiten kann es im Nahbereich des Arbeitsbereiches sowie dessen Umfeld 

aufgrund bauzeitlich begrenzter Lärm-, Bewegungs- und Lichtimmissionen zu einer temporä-

ren Verschiebung des avifaunistischen Arteninventars kommen, welche sich nach Abschluss 

der Arbeiten jedoch teilweise wieder in den ursprünglichen Zustand einstellen kann.  

Durch die zeitlichen Regelungen zur Bautätigkeit im Anschluss an die Baufeldfreimachung 

(01. bis 31. 12.), die der Störung während der Brut entgegenwirkt, besteht kein Störungstat-

bestand. In dem Bereich ruhende Individuen sind in der Lage, während der Bauarbeiten auf 

Ruhestätten in der Umgebung auszuweichen. Die geplanten mehrgeschossigen Stellplatzan-

lagen werden geschlossen ausgeführt, sodass auch betriebsbedingt keine Störwirkungen 

durch Licht-, Bewegungs- oder Geräuschimmissionen auftreten. Sollten die Bauarbeiten 

nach der Baufeldfreimachung bis in die Hauptbrutperiode andauern, werden Höhlen und 

Nischen im Wirkbereich der Emissionen ggf. von den Individuen gemieden. Eine Verschlech-

terung des Erhaltungszustandes der lokalen Populationen wird hierdurch jedoch nicht ausge-

löst. Vorsorglich wird als populationsstützende Maßnahme die Installation von  3 Höhlen- 

und  3 Halbhöhlen- oder Nischenbrüter-Nistkästen, 50 % als CEF-Maßnahme vor Ausfüh-

rung (B1) und 50 % als FCS-Maßnahme nach der Baumaßnahme (B2) im oder nahe des 

Geltungsbereiches vorgesehen.  

Eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Populationen kann ausge-

schlossen werden.  

 

Prüfung hinsichtlich des Zerstörens von Fortpflanzungs- und Ruhestätten (Lebensstättenbe-

zug) (§ 44 (1) Nr. 3 BNatSchG) 

Ein Abbruch von Gebäuden oder deren Sanierung ist im Rahmen des Bebauungsplanes 

nicht geplant. Bei der Baufeldfreimachung und damit einhergehenden Beseitigung von Ge-

hölzen kann es zu einer Zerstörung von einmalig genutzten Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

kommen. Eine Beeinträchtigung der Niststätten in den Gehölzbeständen außerhalb der 

Brutzeit führt unter den vorgefundenen Gegebenheiten und Vermeidungsmaßnahmen (Bau-

zeitenregelung) nicht zu einer Beeinträchtigung der Fortpflanzungs- und Ruhestätten. Die 

potenzielle Entnahme von für eine einmalige Brut genutzten Niststätten stellt nach der Brut 

keinen Verbotstatbestand dar. Die zu beseitigenden Gehölze bieten durch ihre Grö-

ße/Stammumfang/Alter kein Potenzial für Fortpflanzungsstätten, die über die Brutperiode 

hinaus geschützt sind.  
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Einige nicht von Abbruch betroffene Gehölze im und um den Geltungsbereich wiesen mehre-

re Höhlenstrukturen auf. Es kommt nicht zu einer Zerstörung dieser Fortpflanzungs- und 

Ruhestätten. Die temporäre Nicht-Nutzung dieser Höhlen während der Baumaßnahme wird 

durch die vorgezogenen Ausgleichmaßnahmen kompensiert.  

Die ökologische Funktion bleibt nach Umsetzung der Ersatzmaßnahmen im räumlichen 

Zusammenhang erhalten. Ein Verstoß gegen das Verbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG 

liegt nicht vor. 

 

 

11.12.2 Fledermäuse 
 

Bei den Vor-Ort-Begehungen am 09.06.2021 und 25.02.2022 erfolgten eine Begutachtung 

der potenziellen Habitate sowie eine Betrachtung von Baum- und Gehölzbeständen sowie 

Gebäuden auf das Vorhandensein von potenziellen Fledermausquartieren. 

 

Das Vorhabengebiet bietet durch seine Ausstattung mit Lebensraumrequisiten eher geringes 

Potenzial für die in Tabelle 1 als potenziell anwesend bewerteten Fledermausarten. Im Gel-

tungsbereich Teil 1 sind keine Gehölze oder baulichen Strukturen vorhanden. Diesen Gel-

tungsbereich umgeben allerdings mit den Einfamilienhäusern und Gehölzen am Hang Po-

tenziale für Quartiere von Fledermäusen.  

 

Im Geltungsbereich Teil 2 befinden sich die auch für Höhlenbrüter potenziell nutzbaren Ge-

hölze. Potenziell geeignete bauliche Strukturen mit entsprechenden Nischen und Spalten 

sind die angrenzende Schwimmhalle sowie weitere Bebauung in der Umgebung des Gel-

tungsbereiches. Im Rahmen des Bebauungsplanes werden keine Gebäude abgebrochen 

oder saniert.  

 

Prüfung hinsichtlich des Tötungs- und Verletzungsverbotes (§ 44 (1) Nr. 1 BNatSchG) 

Ein Tötungs- oder Verletzungsrisiko besteht am Ehesten während der Baufeldfreimachung.  

Im Vorhabengebiet befinden sich mit den Gehölzen und Gebäuden Strukturen, die potenziell 

von den Fledermäusen als Fortpflanzungs- oder Ruhestätte sowie als Winterquartier genutzt 

werden können. Diese sind jedoch nicht von Abbruch betroffen. Die zu rodenden Gehölze 

bieten durch ihr Alter, Umfang, Größe, Rindenstruktur kein Potenzial für Quartiere von Fle-

dermäusen. Beim Abbruch der Gehölze kann es nicht zur Tötung oder Verletzung von Fle-

dermäusen oder deren Jungtieren kommen.  

 

Durch das von den Fledermäusen zur Orientierung genutzte Echolot sind diese in der Lage, 

Baustellenfahrzeuge zu verorten und auszuweichen. Das Plangebiet kann somit auch wäh-

rend der Bauphase als Jagdhabitat genutzt oder überflogen werden, ohne dass Fledermäuse 

durch Tötung oder Verletzung gefährdet wären.  

 

Eine andauernde und nachhaltige Beeinträchtigung und Dezimierung des Reproduktionser-

folges und eine Beeinträchtigung der lokalen Population sind unter den beschriebenen Punk-

ten nicht zu erwarten. Das Eintreten der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 

BNatSchG in Bezug auf die streng geschützte Artengruppe Fledermäuse wird daher mit 

Umsetzung der geplanten Bautätigkeiten als ausgeschlossen angenommen.  

 

Prüfung hinsichtlich einer erheblichen Störung (§ 44 (1) Nr. 2 BNatSchG) 

Eine erhebliche Störung während der Fortpflanzung-, Überwinterungs- und Wanderungszeit 

ist dann gegeben, wenn Eingriffe zu einer Verschlechterung der lokalen Population einer Art 
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führen. Wie bei der Artengruppe der Vögel können bei den Fledermäusen Störungen infolge 

der Bautätigkeit als auch durch allgemeine Beunruhigung und Scheuchwirkungen infolge von 

Bewegung, Lärm, Licht oder Zerschneidung und optische Wirkungen auftreten.  

Durch die brutvogelkonforme Bauzeitenregelung (01.12. bis 31.12.) mit angeschlossener 

Bauausführung VM-1 kann davon ausgegangen werden, dass die Mehrzahl der Fleder-

mausarten nicht anwesend sein wird. Durch milde Winter ohne Dauerfrost kann jedoch nicht 

ausgeschlossen werden, dass Individuen in den Gebäuden und Höhlen überwintern. Der 

Tatbestand der Störung lässt sich nicht mit hinreichender Sicherheit im Rahmen der Poten-

zialanalyse mit Worst-Case-Ansatz ausschließen. Als populationsstützende Maßnahme VM-

4 sind daher je 6 Fledermaushöhlen und Fledermaus-Fassadenquartiere oder Flachkästen, 

50 % als CEF-Maßnahme vor Ausführung (F1) und 50 % als FCS-Maßnahme nach der 

Baumaßnahme (F2) im Geltungsbereich oder dessen Umfeld zu installieren.  

 

Die Größe und der Fortpflanzungserfolg der potenziell anzutreffenden Population werden 

sich bei Einhaltung der Ausgleichsmaßnahme Installieren von Ersatzquartieren nicht signifi-

kant und nachhaltig verschlechtern. Der Erhaltungszustand der potenziell vorkommenden 

Arten verschlechtert sich durch das Vorhaben nicht. 

 

Während und nach der Realisierung des Vorhabens kann das Gebiet weiter als Jagdhabitat 

genutzt werden.  

 

Prüfung hinsichtlich des Zerstörens von Fortpflanzungs- und Ruhestätten (§ 44 (1) Nr. 3 

BNatSchG) 

Im Rahmen des Bebauungsplanes kommt es nicht zu Beseitigung oder Sanierung von Ge-

bäuden oder dem Abbruch von Gehölzen und damit potenziellen Quartieren von Fledermäu-

sen.  

Sollten Fledermäuse im brutvogelkonformen Zeitraum 01.12. bis 31.12. in den Höhlen und 

Spalten der Strukturen im Geltungsbereich und seinem Umfeld anwesend sein, kommt es zu 

einer temporären Störung dieser Individuen. Es kommt jedoch nicht zu einer Beeinträchti-

gung der Fortpflanzungs- und Ruhestätten. Diese können teilweise während und nach der 

Baumaßnahme wieder genutzt werden. Die Einschränkung der Nutzbarkeit von Ruhestätten 

im Winter/Frühjahr wird durch die populationsstützende Maßnahmen F-1 und F-2 sowie F-3 

(Anbringen von Fledermaus-Ersatzquartieren CEF und FCS sowie Anlage einer für Photovol-

taik geeigneten, extensiven, Dachbegrünung mit Arten für magere Standorte aus regionaler 

Gewinnung) kompensiert.  

Die ökologische Funktion bleibt im räumlichen Zusammenhang erhalten. Ein Verstoß gegen 

das Verbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG liegt nicht vor. 

 

Eine andauernde und nachhaltige Beeinträchtigung und Dezimierung des Reproduktionser-

folges und eine Beeinträchtigung der lokalen Population sind unter den beschriebenen Punk-

ten nicht zu erwarten. Das Eintreten der Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG in Bezug 

auf die streng geschützte Artengruppe Fledermäuse wird daher mit Umsetzung der geplan-

ten Bautätigkeiten bei Einhaltung der Vermeidungs- und CEF/FCS-Maßnahmen als ausge-

schlossen angenommen. 
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11.12.3 Reptilien - Zauneidechse 
 

Es wurde im Rahmen zweier Ortsbegehungen für die Potenzialanalyse auch auf Strukturen 

und Lebensraumrequisiten geachtet, die der potentiellen Präferenz der Artengruppe Repti-

lien unterliegen. So wurde speziell auf die Ausstattung des Untersuchungsgebietes mit Ru-

deral- und Hochstaudenfluren, Vegetationsdeckung und Beschattung durch eventuelle Ge-

hölzbestände sowie auf Auflagen und Requisiten, wie Holz- und Steinhaufen geachtet. Die 

Grünanlage Teilgebiet 2 wurde am 09.06.2021 langsam abgeschritten. Es konnten keine 

Individuen festgestellt werden. Die Teilfläche 1, der Parkplatz südlich des Kurhotels wurde 

nicht begangen.  

Als Ergebnis der vorhergehenden Analyse der Habitatpotenziale und der teilweisen Vor-Ort-

Begutachtungen konnte dennoch festgestellt werden, dass Teile der Untersuchungsfläche 

bzw. des Geltungsbereiches Habitatpotenziale für Lebensräume von Zauneidechsen Lacerta 

agilis darstellen.  

 

Die beiden Untersuchungsgebiete grenzen unmittelbar an den Hang zum Hafen an. Die 

unterhalb des Hanges liegende Hafenanlage mit ihren randlichen Ruderalbereichen wurde 

von der uNB als Zauneidechsenhabitat angegeben. Der Hang stellt sich hier als lückig bis 

dicht bewachsen mit Bäumen und Sträuchern dar. Es kann im Rahmen der Potentialanalyse 

nicht ausgeschlossen werden, dass Zauneidechsen über den Hang in das Untersuchungs-

gebiet eingewandert sind und auch in den angrenzenden Flurstücken mit geeigneten Habi-

tatstrukturen vorkommen. Diese angrenzenden Habitatstrukturen stellen sich im Geltungsbe-

reich jedoch größtenteils als (teil-) versiegelte, verdichtete Parkplatzflächen und intensiv 

gepflegte Grünanlagen im innerstädtischen Kontext dar, die in den geeigneten ruderalen 

Randbereichen größtenteils durch die Hanggehölze verschattet sind.  

 

Prüfung hinsichtlich des Tötungs- und Verletzungsverbotes (§ 44 (1) Nr. 1 BNatSchG) 

Ein Tötungs- oder Verletzungsrisiko besteht am Ehesten während der Baufeldfreimachung.  

Im Vorhabengebiet befinden sich lediglich in schmalen, ruderalisierten Randbereichen am 

Hang Strukturen, die von der Art als Lebensraum genutzt werden könnten. Die derzeitige 

Nutzung dieser Strukturen durch Zauneidechsen hat ein erhöhtes verkehrs- und pflegebe-

dingtes Tötungsrisiko von Individuen zur Folge, die im Kontext des innerstädtischen Habitats 

zum allgemeinen Lebensrisiko der Art gezählt werden muss. Diese Flächen werden von der 

geplanten Bebauung lediglich sekundär bzw. temporär in Anspruch genommen werden 

müssen, etwa durch Baufeldfreimachung, Verkehr von Baustellenfahrzeugen, als Lagerflä-

chen oder zur Baustellensicherung. Vorsorglich ist durch die Aufstellung von Reptilien-

schutzzäunen sicherzustellen, dass ein Einwandern durch Individuen vor der Baumaßnah-

me/Baufeldfreimachung verhindert wird.  

Das Tötungs- und Verletzungsrisiko von Individuen auf diesen anthropogen geprägten, durch 

Verkehr und Pflege vorgestörten Bereichen erhöht sich durch die Realisierung des Bebau-

ungsplanes gemäß § 44 Abs. 5 nicht signifikant. Die unvermeidbare Tötung oder Verletzung 

von Individuen im Winterquartier während der Baufeldfreimachung wird durch die Maßnahme 

Anlage von Ersatzquartieren ausgeglichen. 

Der Tötungs- und Verletzungstatbestand tritt bei Einhaltung der Maßnahmen nicht ein.  

 

Prüfung hinsichtlich einer erheblichen Störung (§ 44 (1) Nr. 2 BNatSchG) 

Eine erhebliche Störung während der Fortpflanzung- und Überwinterungszeit ist dann gege-

ben, wenn Eingriffe zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustands der lokalen Populati-

on einer Art führen.  
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Im Geltungsbereich befinden sich in geringem Maße Strukturen, die auf Lebensstätten 

schließen lassen.  

Infolge der Bautätigkeit als auch durch allgemeine Beunruhigung und Scheuchwirkungen 

infolge von Bewegung, Lärm, Licht oder Zerschneidung und optische Wirkungen können 

Störungen der Tiere auftreten. Die Vermeidungsmaßnahmen Baufeldfreimachung außerhalb 

der Aktivitätsphase der Tiere sowie Setzen eines Reptilienschutzzaunes schließt aber eine 

erhebliche Störung der Art aus. Ein Wiederaufsuchen der weniger gestörten Randbereiche 

nach der Bauphase ist möglich. In diesem Fall und ausgehend von der Ist-Situation ist zu 

unterstellen, dass die betriebsbedingten Störungen von den Individuen toleriert werden. 

Vorsorglich werden als populationsstützende Maßnahmen das Anlegen von Ersatzlebens-

stätten und die Anlage einer mageren Blühwiese in den Teilbereichen festgesetzt. Der Erhal-

tungszustand der potenziell vorkommenden Art Zauneidechse verschlechtert sich bei Reali-

sierung der Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen durch das Vorhaben nicht.  

 

Prüfung hinsichtlich des Zerstörens von Fortpflanzungs- und Ruhestätten (§ 44 (1) Nr. 3 

BNatSchG) 

Im Rahmen der Baufeldfreimachung kommt es aufgrund der Bestandssituation voraussicht-

lich nicht zu einer Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten bzw. Winterquartieren.  

Die Baufeldfreimachung außerhalb der Fortpflanzungszeit der Art führt nicht zur Beeinträch-

tigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten. Die für die Bebauung vorgesehenen Flächen 

sind nur bedingt als Winterquartiere für die Art geeignet.  

Die ökologische Funktion bleibt bei Realisierung der Vermeidungsmaßnahmen Baufeldfrei-

machung, Reptilienschutzzaun und der Ersatzmaßnahme Anlage von Quartieren im räumli-

chen Zusammenhang erhalten. Ein Verstoß gegen das Verbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 

BNatSchG liegt nicht vor.  

 

 

11.13 Vermeidungs-, Schutz- und Ausgleichs-/Ersatzmaßnahmen 
 

Unter diesem Punkt sind alle Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung der negativ 

auf das Habitat und der Tiere wirkenden Faktoren (Wirkfaktoren) zu verstehen. Um einen 

möglichst geringen Schaden an Flora und Fauna zu verursachen, werden hier geeignete 

Maßnahmen aufgeführt, die dazu beitragen einzelnen Verbotstatbeständen des § 44 

BNatSchG, hinsichtlich der zu betrachtenden planungsrelevanten Arten, nicht zu erfüllen. 

 

 

11.13.1 Allgemeine Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen 
 

Um einen möglichst geringen Schaden an Flora und Fauna zu verursachen, werden hier 

geeignete Maßnahmen aufgeführt, die dazu beitragen einzelnen Verbotstatbeständen des 

§ 44 BNatSchG, hinsichtlich der zu betrachtenden Arten, zu vermeiden.  

 

Bauzeitenregelung (Baufeldfreimachung/Baumaßnahmen) 

VM-1: Zum Schutz der Arten ist die Baufeldfreimachung einschließlich der Rodungen und 

Rückschnitt von Gehölzen und Abbrucharbeiten ausschließlich im Zeitraum vom 

01.12. bis 31.12. zulässig.  

Außerhalb dieses Zeitraumes dürfen die Baumaßnahmen lediglich nach Abstimmung 

mit der zuständigen unteren Naturschutzbehörde sowie nach Ausschluss der Anwe-

senheit der relevanten Arten durch einen Fachkundigen durchgeführt werden.  
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VM-2: Die Baumaßnahme muss sich an die Baufeldfreimachung anschließen. Andernfalls ist 

die Fläche unmittelbar vor Wiederaufnahme der Bautätigkeiten durch einen Fachkun-

digen zu begutachten und freizugeben.  

 

Reptilienschutz 

Aufgrund der Eignung einiger Teile der Vorhabenfläche als Lebensraum für die streng ge-

schützte Art Zauneidechse Lacerta agilis wurden Vermeidungsmaßnahmen erarbeitet.  

Hierzu zählen die Bauzeitenregelung VM-1/VM-2 sowie die Installierung eines Reptilien-

schutzzaunes Z-1, der die relevanten Flächen vor einer Besiedlung durch die Art rechtzeitig 

vor der Baufeldfreimachung absperrt. Die Vermeidungsmaßnahme besteht so lange fort, bis 

die Baufeldfreimachung und Baumaßnahmen abgeschlossen sind. Alle Maßnahmen sind in 

Anwesenheit einer ökologischen Baubegleitung (öBB) und nach Rücksprache mit der unte-

ren Naturschutzbehörde (uNB) auszuführen. Die ausführende öBB ist der uNB vor der Maß-

nahme zu benennen. 

 

 

11.13.2 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 
 

Brutvögel 

Zur Stützung der lokalen Populationen von Höhlen- und Nischenbrütern sind nach Abstim-

mung mit der unteren Naturschutzbehörde 3 Stück langlebige universelle Höhlen- und  3 

Stück Halbhöhlenersatzquartiere, z.B. der FA Schwegler o.ä. im oder nahe des Geltungsbe-

reiches an baustellenabgewandten Stellen als CEF-Maßnahme zu installieren (B-1). Nach 

Abschluss der Baumaßnahmen ist dieselbe Menge an Quartieren im Geltungsbereich zu 

realisieren (B-2). Standort und genaue Anforderungen sind vor Installation mit der uNB ab-

zustimmen. Die Haupt-Brutperiode beginnt ca. ab 01.03. jeden Jahres. Einige Arten begin-

nen witterungsbedingt jedoch früher mit der Brut.  Die Installation der Quartiere erfolgt daher 

als CEF-Maßnahme rechtzeitig mit einem mindestens 3-monatigen Puffer zum Abwettern 

der Quartiere, also spätestens Anfang September.  

Die künstlichen Quartiere sollten bevorzugt in Süd- und Südostausrichtung angebracht wer-

den. Mit der uNB ist ein Wartungs- und Kartierungsintervall der Kästen und ggf. Optimie-

rungsmaßnahmen abzustimmen. Die Endabnahme erfolgt durch die uNB. 

Achtung: Die Lieferzeiten einiger Brutvogelersatzquartiere im Schwegler-Shop betragen bis 

zu mehreren Wochen.  

 

Fledermäuse 

Zur Stützung der lokalen Populationen der Fledermausarten sind nach Abstimmung mit der 

unteren Naturschutzbehörde 6 Stück langlebige universelle Fledermaus-Ersatzquartiere als 

Fledermaushöhlen und Fledermaus-Fassadenquartiere oder Flachkästen, z.B. der FA Sch-

wegler o.ä. im oder Nahe des Geltungsbereichs an baustellenabgewandten Stellen zu instal-

lieren. Standort und genaue Anforderungen sind vor Installation mit der uNB abzustimmen.  

Die Installation der Quartiere erfolgt als CEF-Maßnahme rechtzeitig vor den geplanten Maß-

nahmen (Abbruch/Sanierung), plus einen Puffer von min. 3 Monaten zum Abwettern der 

Quartiere (F-1). Dieselbe Anzahl von Quartieren wird nach Abschluss der Baumaßnahme im 

Geltungsbereich realisiert (F-2).  

Die künstlichen Quartiere sollten bevorzugt in Süd- und Südostausrichtung angebracht wer-

den. Mit der UNB ist ein Wartungs- und Kartierungsintervall der Kästen und ggf. Optimie-

rungsmaßnahmen abzustimmen. Die Endabnahme erfolgt durch die UNB.  

Achtung: Die Lieferzeiten einiger Fledermausquartiere im Schwegler-Shop betragen bis zu 

mehreren Wochen.  
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Zauneidechse (vorläufig) 

Z-1: Zauneidechse: Zum Schutz der Zauneidechsen sind die Baustellen durch das Setzen 

eines Reptilienschutzzaunes gegen das Einwandern von Individuen zu sichern.  

Für den Ausgleich der Beeinträchtigungen des Zauneidechsenlebensraumes sind innerhalb 

der Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und 

Landschaft (Geltungsbereich Teil 1) sowie in der Parkfläche (Geltungsbereich Teil 2) insge-

samt 3 Stück Steinhaufen und 3 Stück Totholzhaufen (Grundfläche ca. 2 m², Höhe ca. 1 m) 

zu erreichten. Die Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 

Natur und Landschaft ist als magere Blühwiese auf sandigem Substrat mit ca. 80 % rudera-

len Stauden (Arten aus regionaler Saatgutgewinnung) und ca. 20% Rohboden anzulegen 

und dauerhaft zu erhalten. Die Fläche ist ein- bis zweimal jährlich zwischen Oktober und 

März zu mähen und von Verbuschung freizuhalten. Die Umsetzung der Maßnahme Z-1 ist 

durch eine fachkundige Person zu planen und zu begleiten. Die Standortabstimmung sowie 

die Abnahme nach Realisierung der Maßnahme Z-1 erfolgt durch den Bauherrn und die 

zuständige untere Naturschutzbehörde. 

 

 

11.14 Ergebnis der artenschutzrechtlichen Prüfung 
 

Um sicherzustellen, dass die Änderung des Bebauungsplanes nicht gegen die Verbote des 

§ 44 Abs. 1 BNatSchG verstößt, wurde geprüft, ob im Geltungsbereich des Bebauungspla-

nes die durch Aufnahme in den Anhang IV der FFH-Richtlinie streng geschützten Pflanzen- 

und Tierarten oder Reproduktionsstätten europäischer Vogelarten vorkommen.  

 

Im Ergebnis der Vorprüfung wurde festgestellt, dass das Plangebiet nicht zu den bevorzug-

ten Lebensräumen der in Mecklenburg-Vorpommern lebenden, durch Aufnahme in den 

Anhang IV der FFH-Richtlinie streng geschützten Pflanzen, Weichtiere, Libellen, Käfer, 

Falter, Fische, Lurche, Landsäuger sowie störungsempfindlichen Vogelarten zählt. 

 

Das Vorkommen von störungsunempfindlichen oder zu den Kulturfolgern zählenden Vogelar-

ten, von Fledermäusen und der Art Zauneidechse kann nicht ausgeschlossen werden. Die 

Tötung und Verletzung von Vögeln und ihren Entwicklungsformen sowie die Beseitigung von 

für eine einmalige Brut genutzten Nestern kann ausgeschlossen werden, wenn die Baufeld-

freimachung sowie Fällungen bzw. Rodungen im Plangebiet nur in der Zeit vom 01.12. bis 

31.12. durchgeführt werden. Unvermeidbare Störungen der Vögel werden durch populati-

onsstützende Maßnahmen (das Installieren von Höhlen- und Halbhöhlenquartieren als vor-

gezogene und nachgeordnete Maßnahme) ausgeglichen. Gleiches gilt für die Fledermäuse.  

Für die Zauneidechse, deren Vorkommen nicht ausgeschlossen werden kann, kann das 

Tötungs- und Verletzungsrisiko sowie die Störung der Tiere durch die Regelungen zur Bau-

zeit und den Reptilienschutzzaun ausgeschlossen werden.  

Unvermeidbare Tötungen oder Verletzungen, die im Zusammenhang mit der Beseitigung 

von Fortpflanzungs- und Ruhestätten, hier Winterquartiere, eintreten könnten, sind nicht 

signifikant erhöht. Vorsorglich wird die populationsstützende Maßnahme Anlage von Ersatz-

quartieren und Anlage einer Staudenflur mit Rohbodenbereichen festgesetzt.  

 

Unter dieser Voraussetzung sind die geplante Nutzung bzw. die diese Nutzung vorbereiten-

den Handlungen nicht geeignet, den zu prüfenden Tierarten gegenüber die Verbotstatbe-

stände des § 44 Abs. 1 BNatSchG zu erfüllen. 
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